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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Die nachfolgende statische Berechnung beinhaltet den Standsicherheitsnachweis fur die
geplante Erweiterung des Stadtbahnbetriebshofes der USTRA in Hannover-Déhren.

Die Erweiterung wird als selbststandig tragend und aussteifend geplant. Die Aussteifung erfolgt
analog zum Bestand Uber eingespannte Stutzen.

Die Erweiterung unterteilt sich in die folgenden Bereiche.

e Verlangerung Waschhalle (Achsen 1-4A / G-H) ‘
e Verlangerung Wartungshalle (Achsen 1-4A / E-F) ‘

o Verlangerung Mitteltrakt (Achsen 1-6A / C-D)

e Hallenverbreiterung; UFD (Achsen 1-13 / Az-Bz)

Wahrend die Verlangerung Wartungshalle und die Hallenverbreiteru
sollen die Verldngerungen der Waschhalle und des Mitteltraktes
werden.

Samtliche tragenden Bauteile des Massivbautragwerk
feuerbestandig zu planen. An die nicht tragenden AulRenV
der Verwendung nicht brennbarer Baustoffe gestelit.

dschutzkonzept
liglich die Anforderung

Die betriebstechnische Ausrustung in samtliche , genommen das Stabtragwerk
der Dacharbeitsstédnde, sind nicht Bestandteil diese echnung. Die erforderlichen
Standsicherheitsnachweise fir die betrie - (Gelander und Belag
Dacharbeitsstdnde, Hubgitterroste, Sc ., UFD wusw.) sind durch eine

entsprechende Fachplanung oder die en Unternehmen zu fihren / zu organisieren
sowie ggf. zur Prifung einzureichen.

emeine technische Baubestimmungen, inshesondere:

DIN EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1992 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
DIN EN 1993 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

DIN EN 1995 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

DIN EN 1996 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
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Vorbemerkungen

DIN EN 1997 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
Die Eurocodes gelten nur in Verbindung mit den zugehoérigen nationalen Anhangen (NA).

Weiterhin ist bei der Ausfihrung die Vergabe- und Vertragsordnung (VOB) fiir Bauleistungen zu
beachten.

Baustoffe

Beton C 30/37; Expositionsklassen XC1 chom =2,5 mm (larenba
C 35/45; Expositionsklassen XC1 Cpom =2,5 mm, (Inhe
C 25/30; Expositionsklassen XC2 cnom =3,5 thrt‘Jnd
C 30/37; Expositionsklassen XC2 cnom =3,5 mm

Betonstahl B 500A (S), B 500A (M)

Mauerwerk: Kalksandstein KS 12-2,0-MG lia

Baustahl: S235

Baugrund:

Ein Baugrundgutachten liegt zum Zeitpunkt der Erstellung de
Vom Baugrungdgutachter wurde per E-Mail ein
Ord = 250 kN/m? bei Einbindetiefe der Fundamentg v

Berechnung nicht vor.
s Sohlwiderstandes von
= 80 cm ubermittelt.

Vor Beginn der Ausfuhrungsplanung
Untersuchungsberichts — geotechnisch
Nachweise zur Grindung sind ggf. €
Uberarbeiten. Ggf. werden weitere Ma

ellung “eines  geotechnischen

erforderlich. Die statischen
geotechnischen Entwurfsberichts zu
bdichtung erforderlich.

Stahlbeton:

i der Herstellung des Mauerwerkes sind die Grundsétze fur die bauliche Durchbildung geman
EN 1996-1-1 zu beachten. Das Anlegen von Schlitzen und Aussparungen in tragenden
Wanden ist nur unter Berucksichtigung der in DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 8.6 genannten
Bedingungen zulassig.

Fur die Fertigstirze ist die zurzeit gultige Zulassung zu beachten. Im Bauzustand sind die
Fertigstiurze ausreichend zu unterstitzen.
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Vorbemerkungen

Stahlbau:

Die Stahlgute ist unter Beachtung der DIN EN 1993-1-10 zu wéhlen. Die Stahlkonstruktion wird
in die Ausfuhrungsklasse EXC 2 (fur Kranbahn EXC 3) nach DIN EN 1090-2 eingestuft.

Bei Stahlteilen, die auf Zug in Dickenrichtung beansprucht werden, ist die DIN EN 1993-1-10 zu
beachten.

Alle Stahlbauteile sind mit einem geeigneten Korrosions- und Brandschutz zu v
Beschadigungen und Baustellenschweillungen ist der Korrosions- und
nachtraglich sachgemanR wiederherzustellen.

SchweilRarbeiten missen nach DIN EN 1090-2 mit qualifizierten Verfahfen un
zugelassenem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Hinweise:

her Systeme sind
er Aufsteller der

Alle MalRe sowie die getroffenen Annahmen bezuglich Bela
im Zuge der Bauausfiihrung verantwortlich zu prifen. Bei A
Statik zu informieren.

Die in der statischen Berechnung angegebene
AusfuhrungsmalRe. Fur die Gite der verwend
Bauzustande ist der ausfihrende Unternehmer v

Die leichten Trennwande und nicht tr
spaten Zeitpunkt einzubauen.

N
(\\c‘}\

wande sind zu einem mdglichst
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W-D-U09 Abfangtrager Trapezblech

W-D-U09 Abfangtrager Trapezblech

Achsen A/ 1-13

System:

LTI
A A
/IL L /IL
. ¢
Stutzweite L = 050m
Aus dem Anbau zwischen den Achsen Az und Bz resultiert adfung in Folge

des Hohensprungs. Dies flhrt fir das Trapezblech zu einer L
Achse A und den Oberlichtern.
In dem nérdlich der Oberlichter liegen der Schneekeil'a nden Oberlicht und
der Scheekeil aus dem Héhensprung des Anbau er Ebene. Hier kommt es
somit zu keiner Lasterhéhung (siehe Skizze unten):
Zur Halbierung der Spannweite des Trapez en Achse A und den
Oberlichtern Abfangtrager angeordnet.
Da die zusatzliche Schneelast auflagern ' enzt ist, ist der Einfluss auf
die Bestandsdachbinder und die weitere S

80 I 925 |, 1.90 1.30 | 1,50 |-
71 1 gl
REPERATURHALLE
LECHDACH MIT
STAHLTRAGERN (2x HEA120 u.
HEA100)
CHSE 1-14
Dad)autbau Bestandshallen
— : 0.1; t= 0,88 mm
chneekeil aus Anbau| | . -
e iSchneekeil aus Oberlicht Bestand
: T A5 L
TS Grundschnee
BLES) M\ < 1 1

Ubersichtsskizze Schneekeile
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W-D-U09 Abfangtrager Trapezblech

Belastung:

Siehe Lastannahmen (auf der sicheren Seite liegend werden die Lasten aus dem neuen
Dachaufbau angenommen)

aus standigen Lasten
a. Eigengewicht programmi
b. aus Dach Ok =

aus veranderlichen Lasten
a. aus Schnee Dach

SchnittgroRen/Bemessung:

aufgrund geringer Spannweite und Belastung konstruktiv ge

gewahlt:
Abfangtrager

Anschluss an W-D-U10 M12, 4.6 je Knotenpunkt

N
(\\c‘}\
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W-D-U10_N1 Abfangtrager

1. Erweiterung Wartungs- und Waschhalle

W-D-U10_N1 Abfangtrager
Achse A/ 1-13

System:
lF
A A
| L !
Stutzweite L £ 550m

Abfangtrager fur Pos. W-D-UQ9

Belastung:
Aus W-D-U09

aus standigen Lasten

a. Eigengewicht programmintern

b. aus Dach (1*0,5*2,75) Gk 1,50kN
c. aus TGA-Leitung (3/2) Gk =< 1,50kN
aus veranderlichen Lasten
a. aus Schnee Dach (20,5 Qsx =< 3,00 kN
SchnittgroRen/Bemessung:
‘ = 6,00 kN
= 7,00 cm
6*7 = 4200 KkNcm
el 12*1,5%6 = 4,50 cm?
= 42/4,5 = 9,35 kN/cm?
= 9,35/23,5 = 0,40 <1
Injektionsanker
Va = 6/2 = 3,00 kN
Hq = 6*717/12 = 3,00 kN

Aufgrund geringer Belastung konstruktiv gewahilt
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W-D-U10_N1 Abfangtrager

gewahlt:

Abfangtrager HEA 120, S235;
Lasteinzugsbreite € < 0,50 m

Anordnung unter Pos. W-D-UQ9

Anschluss an Bestansbinder Anschlusswinkel S235;
h/l/b/t = 115/100/120/15 [
mit 2x M12 an Stahltrager u
2 Injektionsanker an

4

N
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W-D-U10 Abfangtrager Trapezblech mit Last aus Rohr
Durchlauftrager DLT+ (FRILO 2026-0-8)

Grundparameter

Stahltrédger, DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08

Stahlgite: S235

System
Systembild

Material
Material S235

Ex

Y

Streckgrenze t
Zugfestigkeit t

INIA

Geometrie

Querschnitte

210000 N/mm?2
78.50 kN/m3

40 mm
0 mm
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W-D-U10 Abfangtréger Trapezblech

Name Iz Wy Wz A

[cm4] [cm3 [ecm3] [cm?]

HEA 120 606 231 106 38 25.3
Querschnitt i ber gesamte Tragerlange

glager
Verdrehungen”)

uy uz Dx by O

[kN/m] [KN/m] [kNm/rad] [kNm/rad [kNm/rad]

-1 -1 -1 0.0 0.0

-1 -1 0.0 0.0 0.0

rr, 0 = frei, > 0 = elastisch
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W-D-U10 Abfangtrager Trapezblech

Lasten

Einzellasten und Momente

Bezug Nr Art A[m] W] EG Zus Alt

System 1 kraft 2.75 1.5/ kN standig
2 kraft 2.75 3.0/ kN Schnee
3 kraft 1.65 1.5/ kN standig
4 kraft 3.85 1.5/ kN sténdig

Bezug : Systembezogen (Vorderkante Trager) oder Feldlast

A[m] : Abstand zur Last von Feldanfang oder Vorderkante Tréager

EG . Lasteinwirkung

Zus : Zusammengehorigkeitsgruppe ‘

Alt : Alternativgruppe

Eigengewicht ‘

Gesamtgewicht = 109 kg mit Gamma = 78.50 kN/m3 beriicksichtigt.
Ubersicht der verwendeten Einwirkungen

Einwirkungen

Bezeichnung Wo VF,inf YF.sup
standig 1.00 1.35
Schnee H <1000 m 0.50 1.50
Ergebnisse

Bemessungsparameter
Bemessungsnorm 1-1/NA:2015-08
Basis 1993-1-1:2010

IN EN 1990/NA:2010-12

CC2

nicht angesetzt

alle gleiches yr (yc,sup oder ya,inf)

Querschnittsbemessung plastisch

Stabilitatsnachweis nach : 6.3.3 - Anhang B

Bemessungssituation Gebrauchstauglichkeit : charakteristisch
Nachweis Absolutverformu i 5.0 cm
Kragarm leri/ 150
Felder lei/ 200

Sicherheitskonzept/Lastkombinatorik
Schadensfolgeklasse

Y2 = 0.5 fiir Schnee (AE)
Kombination stéandiger Lasten

Nachweis Nas NStabi NVerformung
Tragfahigkeit andi U 0.47 )
charakteristisch 0.75
Querschnitt Stelle VzEd MyEd nas | nstabi Lk
[kN]  [kNm]
HEA 120 Feld 1, x =2.75 3.3 13.33| 0.47 1

tir maximale Auslastung bei x=2.75m Lk 1

= 0.0 kN Nrd = 594.6 kN
= 0.0 kN nn = 0.00
pld = 13.33 kNm MyRd = 28.16 kNm
Myed = 13.33 kNm nmy = 047
Vzpld = 3.3 kN Vzrd = 114.2 kN
VzEd = 3.3 kN nvz = 0.03
n= 047



Projekt: 2022-2273 Erweiterung Stadtbahnbetriebshof
W-D-U10 Abfangtrager Trapezblech

Gebrauchstauglichkeit - Lastkombination charakteristisch

Verformungsnachweis - Absolutverformung fcd = 5.0 cm

lefixo : Beginn effektive Lange dieses Abschnittes (Wendepunkt in Biegelinie)
lefixt : Ende effektive Lange dieses Abschnittes (Wendepunkt in Biegelinie)

Feld X fy,Ed fz,Ed fres,Ed Lfk
[m] [cm] [cm] [cm]
Feld 1 2.75 0.0 2.1 2.1
Verformungsnachweis - Relativverformung in z fcd = leff/200
Feld X left leff x0 leff x1 fz,g
[m] [m] [m] [m] [cm]
Feld 1 2.75 5.50 0.00 5.50 1.2
Feld : Bezeichnung
X : Koordinate X der berechneten Stelle
leff . effektive Lange dieses Abschnittes

fzg : sténdiger Anteil der Verschiebung
fzed : Bemessungswert der Verschiebung
fzcd @ zuldssige Verschiebung aus leff
n : groRte Auslastung der berechneten Stelle
Lfk : Lastfallkombination
Auflagerkrafte
Auflagerkréfte - charakteristisch je Einwirkung
Nr x| Einwirkung My,min My,max
[m] [kNm] [KNm]
1 0.00] standig
Schnee H <1000 m
2 5.50| standig
Schnee H <1000 m
Auflagerkrifte - Bemessungswerte
Auflager Rz My
[kN] [KNm]

S

o

Lk 1
Lk 2
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Schlussseite

Schlussseite

Aufgestellt: Hannover, Juni 2025
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DEKRA Automobil GmbH — HanomagstraBe 12 — 30449 Hannover DEKRA Automobil GmbH

NL Hannover
HanomagstraBe 12

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 30449 Hannover
Bautechnisches Gebaudemanagement Telefon +49.511 420 79-30

Ira-Wolkowa-Weg 1
D — 30167 Hannover

Telefax +49.511 420 79-326

Kontakt Marcus Ramm
E-Mail marcus.ramm@dekra.com
Datum 12.02.2024

Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV Hallenerweiterung und Neubau UFD-Halle

Projekt Nr.:

Auftraggeber:
Auftragsdatum:
Untersuchungsumfang:

Probenehmer:
Probenahmetag:

Probenbezeichnung:

Untersuchungszeitraum:

Untersuchungsergebnis:

siehe Folgeblatt/blatter —

Liegenschaft Dohren

551033409
BV Hallenerweiterung / Neubau UFD-Halle

USTRA, Ira-Wolkowa-Weg 1 in 30167 Hannover
16.01.2024

Asbest QMA 1224/VDI 3866 BI. 5 (5 Stlick), PAK (1 Stlck),
PCB (4 Stick), EBV Tab. 1 RC (2 Stick)

Herr Ramm

16.01.2024

Probe 160124-1: Wagenhalle, UG Kellerwand Sid, Dehnungsfuge, Dichtungsmasse,
grau u. weich; Asbest u. PCB

Probe 160124-2: Wagenhalle, UG Kellerwand Siid, Dehnungsfuge, hintere Dich-
tungsmasse, schwarz; Asbest u. PAK

Probe 160124-3: Wagenhalle, EG Treppenhaus / Ausgang, Dichtungsmasse, hell-
grau u. hart; Asbest u. PCB

Probe 160124-4: Wagenhalle, EG, AuBenfassade, Fugenmasse zw. Waschbetonfas-
sade und Stahlbeton (Fensterbereiche); Asbest und PCB

MProbe 160124-5: Wagenhalle, EG, AuRenfassade, Waschbeton; EBV, Tab. 1 RC
MProbe 160124-6: Wagenhalle, EG, Betonsockel; EBV Tab. 1 RC

Probe 160124-7: Wagenhalle, EG, Waschbetonfassade, Dichtungsmasse grau u.
weich; Asbest u. PCB

16.01. bis 07.02.2024

DEKRA Automobil GmbH Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrates:
HandwerkstraBe 15 HRB-Nr. 21039 Stefan Kélbl

D-70565 Stuttgart Bankverbindung: Geschaftsfuhrer:

Telefon +49.711.7861-0 Commerzbank AG Guido Kutschera (Vorsitzender)
Telefax +49.711.7861-2240 IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600 Friedemann Bausch
www.dekra.com BW-Bank Jann Fehlauer

IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST600
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Vorgang

Im Rahmen der geplanten Erweiterung der 3-Wagenzud Halle und dem Anbau der UFD-Halle auf
dem Betriebshof Déhren der USTRA in Hannover sollen die vorhandenen unterschiedlichen Deh-
nungsfugen und Dichtungsmassen im Anbaubereich der bestehenden Wagenhalle auf mégliche Ge-
baudeschadstoffe untersucht werden. Weiterhin soll jeweils von der Waschbetonfassade und dem
Stahlbetonsockel eine Mischprobe enthommen und orientierend eine abfallrechtliche Untersuchung
nach EBV Tab.1 RC durchgefiihrt werden.

Der Erkundungs- und Beprobungsaufwand wurde vor Ort mit dem zustandigen Architekten der
USTRA, Herr Weicht abgestimmt und die fachgerechten Materialbeprobungen durch DEKRA am
16.01.2024 durchgefihrt.

Die Proben sollen auf ihren Schadstoffgehalt im DEKRA eigenem Labor bzw. im DEKRA Partner-
Labor GBA untersucht werden.

In diesem Bericht werden alle Ergebnisse der Probenentnahmen dargestellt und die Materialien
hinsichtlich ihres Schadstoffgehaltes abfallrechtlich und arbeitsschutzrechtlich bewertet.

Fundpunkte und Probeentnahmen

Am 16.01.2024 wurde der fiir die Anbauten betroffener Bereich der Wagenhalle auf der Liegenschaft
Do6hren durch den Sachverstandigen der DEKRA begutachtet und schadstoffverdéchtige Materialien
ausgemacht. Geman der Abstimmung mit dem Projektleiter der USTRA wurden exemplarisch Pro-
beentnahmen an ausgewdahlten Dehnungsfugen, Dichtungsmassen oder dem Geb&udebestand
durchgefuhrt.

Alle Fund- und Probenahmepunkte sind in dem Probenahmeplan (Anlage 1) und in der Fotodoku-
mentation (Anlage 2), sowie die Laborergebnisse in den Laborprifprotokollen (Anlage 3) dokumen-
tiert.

Ergebnisse und Bewertung

Die Ergebnisse der Schadstoffuntersuchung, die sachverstéandige Bewertung und die abfallrechtli-
che Einstufung sind nachfolgend zusammengestellt:

Anbaubereich Wagenhalle:

Dehnungsfugen und Dichtungsmassen im UG:

Im Untergeschoss der Halle wurde eine graue und weiche Dehnungsfugenmasse (Pr 160124-1) und
dahinter eine schwarze Dichtungsmasse (Pr 160124-2) beprobt. Die graue Dehnungsfugenmasse
zeigt mit 0,1 mg/kg einen sehr geringen PCB-Gehalt nach DIN. Das entspricht 0,5 mg/kg PCB
(Summe). Die dauerelastische Fuge ist nicht kontaminiert.

Der Grenzwert fir die Einstufung als geféahrlicher Abfall gem. POP-Verordnung von 50 mg/kg wird
deutlich unterschritten.

Die schwarze Dichtungsmasse zeigt mit 2,4 mg/kg ebenfalls nur einen sehr geringen PAK-Gehalt.
Beide Materialien enthalten kein Asbest.

Neben der Einhaltung von staubarmen Verfahren beim Ausbau der Dehnungsfugen und Dich-
tungsmassen sind keine besonderen SchutzmaBnahmen zu ergreifen.
Die Materialien kénnen zusammen mit dem Baumischabfall entsorgt werden.

Seite 2
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D DEKRA

Dehnungsfugen und Dichtungsmassen im EG:

Im Erdgeschoss der Halle wurde eine graue und harte Dichtungsmasse im Bereich des Treppen-
hauses / Ausganges (Pr 160124-3) im Gebaude, eine dauerelastische Fuge im AuBenbereich zwi-
schen Waschbetonfassade und Stahlbeton (Pr 160124-4) sowie eine graue und weiche Fuge zwi-
schen den Waschbetonplatten (Pr 160124-7) beprobt.

Bei allen drei Dichtungsmassen konnte kein PCB nachgewiesen werden.

Die dauerelastischen Fugen sind nicht kontaminiert. Der Grenzwert fiir die Einstufung als geféhrli-
cher Abfall gem. POP-Verordnung von 50 mg/kg wird deutlich unterschritten.

Weiterhin wurde ebenfalls kein Asbest in den Dichtungsmassen ermittelt.
Neben der Einhaltung von staubarmen Verfahren beim Ausbau der Dehnungsfugen und Dich-

tungsmassen sind keine besonderen SchutzmaBnahmen zu ergreifen.
Die Materialien kdnnen zusammen mit dem Baumischabfall entsorgt werden.

Fassadenplatten aus Waschbeton und Stahlbetonsockel:

Fir eine erste, orientierende abfallrechtliche Einstufung wurden von der Waschbetonfassade (MP
160124-5) und dem Stahlbetonsockel (MP 160124-6) jeweils eine Materialprobe entnommen und
nach EBV Tab. 1 RC untersucht.

Mischprobe Waschbetonfassade (MP160124-5):

Nach Analytik gem. EBV, Tab. 1 RC ist die Waschbetonfassade nicht mit PAK (n.n.) belastet. Die
Feststoffparameter liegen somit im Bereich RC 1.

Auch im Eluat konnte fir PAK mit 0,23 pg/l ein Gehalt im Bereich RC 1 ermittelt werden. Alle wei-
teren Eluatparameter liegen ebenfalls im Bereich RC 1.

Das Material kann gem. der Materialwerte fiir geregelte Ersatzbaustoffe (MEB) orientierend in RC-
1 eingestuft werden.

Mischprobe Stahlbetonsockel (MP160124-6):

Nach Analytik gem. EBV, Tab. 1 RC ist der Stahlbetonsockel leicht mit PAK 6,83 mg/kg noch im
Bereich RC 1 belastet (Schutzanstrich).

Auch im Eluat konnte fir PAK mit 1,49 pg/l ein leicht erhéhter Gehalt noch im Bereich RC 1 ermit-
telt werden. Alle weiteren Eluatparameter liegen ebenfalls noch im Bereich RC 1.

Das Material kann gem. der Materialwerte flr geregelte Ersatzbaustoffe (MEB) orientierend in RC-
1 eingestuft werden.

Bei den durchgefihrten Beprobungen der unterschiedlichen mineralischen Materialien bzw. Materi-
algruppen und Analytik nach EBV Tab. 1 RC handelt es sich um eine erste orientierende Einschét-
zung. Die festgestellten Belastungen und die vorldufigen abfallrechtlichen Einstufungen sollten
durch Haufwerksmischbeprobungen nach LAGA PN 98 und weiteren Analysen im Rahmen des
Rlckbaues verifiziert werden. Der Riickbau und die Separierung sind durch einen Sachverstandigen
zu begleiten.

Seite 3
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Schlussbemerkung

Sollten im Rahmen der geplanten Abbruch- und Anbauarbeiten weitere ggf. schadstoffbelastete
Baumaterialien zum Vorschein kommen, so ist die DEKRA zu informieren und ggf. erganzende Un-
tersuchungen durchzufihren.

Hannover, den 12.02.2024

DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien

Der Sachverstandige

(o

Dipl.-Geol. M. Ramm

Anlagen
Anlage 1: Lageplan der Probeentnahmepunkte
Anlage 2: Fotodokumentation der Fund- u. Probeentnahmepunkte

Anlage 3: DEKRA Laborprufbericht 1434.298428.34 vom 23.01.2024, GBA Prifbericht
2024P600440/2 vom 31.01.2024 und 2024P600844/1 vom 07.02.2024
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551033409: Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV: Hallenerweiterung u. Anbau UFD-Halle D E KRA
auf der Liegenschaft Déhren

Anlage 2

Foto 1: Anbaubereich der 3 Wagenzug-Halle

Foto 2: Anbaubereich der UFD-Halle
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551033409: Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV: Hallenerweiterung u. Anbau UFD-Halle D E KRA
auf der Liegenschaft Déhren

Anlage 2

Foto 3: Keller Reparaturhalle AuBenwand zum Anbaubereich UFD;
Dehnungsfuge, grau u. weich (Pr 160124-1)

Foto 4: Kellerwand, schwarze Dichtungsmasse hinter grauer Dehnungsfuge
(Pr160124-2)
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551033409: Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV: Hallenerweiterung u. Anbau UFD-Halle D E KRA
auf der Liegenschaft Déhren

Anlage 2

Foto 5: Treppenhaus /Ausgang, Anschlussfuge grau, hart (Pr
160124-3)

Foto 6: Sidfassade, Dehnungsfuge zw. Waschbetonplatte und Stahlbeton
(Pr 160124-4)
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551033409: Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV: Hallenerweiterung u. Anbau UFD-Halle D E KRA
auf der Liegenschaft Déhren

Anlage 2

Foto 7: Sidfassade, Waschbetonplatten (MP160124-5)

Foto 8: Sidfassade, Treppenturm, Stahlbetonsockel (MP160124-6)
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551033409: Gebaudeschadstoffuntersuchung
BV: Hallenerweiterung u. Anbau UFD-Halle D E KRA
auf der Liegenschaft Déhren

Anlage 2

Foto 9: Waschbetonfassade, Anschlussfugenmaterial, grau, weich
(Pr160124-7)
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DEKRA Automobil GmbH Untertirkheimer Str. 25 D-66117 Saarbriicken

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe
Ira-Wolkowa-Weg 1
30167 Hannover

Prufbericht

DEKRA Automobil GmbH

Labor fir Werkstofftechnik und Schadensanalytik
Untertirkheimer Str. 25

66117 Saarbrucken

Tel. +49.681.5001-100
Fax +49.681.5001-222
Ansprechpartner:

Robert Scheer

Telefon 0681/ 5001-133

E-Mail robert.scheer@dekra.com
Datum 23.01.2024

Seite 1 von 3

Auftragsnummer: 55134521

Prifbericht-Nr.: 1434.298428.34
Version 1

Projekt-Nr.: 551033409

Auftraggeber: l'.'JbSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe
Uber

DEKRA Automobil GmbH
Umweltschutz - Priifen & Beraten
Herr Marcus Ramm

Hanomagstr. 12

30449 Hannover

Auftragsdatum: 16.01.2024

Probenehmer: Herr Ramm

Probeneingang: 17.01.2024

Probenanzahl: 5 Probe(n)

Untersuchungsumfang: Untersuchung von Materialproben

WS-Nummer: 00652024

Projekt / Aktenzeichen: BV: Liegenschaft D6hren, Hallenerweiterung zzgl. Neubau UFD-Halle
Priufzeitraum: 17.01.2024 - 23.01.2024

Untersuchungsergebnis:

- siehe Folgeblatt/blatter -

Akkreditiertes Analyselabor D-PL-11060-02-00 in Saarbricken

DEKRA Automobil GmbH Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Handwerkstralle 15 Ust.ID-Nr. DE 811 297 970 Steuer-Nr. 99015/01322
D-70565 Stuttgart Bankverbindung:

Telefon (07 11) 78 61-0 Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600

Telefax (07 11) 78 61-22 40 IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
www.dekra.com Landesbank Baden-Wirttemberg BIC: SOLADEST

IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stefan Kolbl

Geschéftsfiihrer:

Guido Kutschera (Vorsitzender),
Friedemann Bausch,

Jann Fehlauer
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Prifbericht-Nr. 1434.298428.34 Version: 1 Seite 2 von 3

Probe-Nr.:

55134521001

Probenbezeichnung:

Pr.160124-1 (UG, Dichtungsmasse, grau, weich)

Probenart: Material
Probenahme: 16.01.2024
Parameter Ergebnis NG Prifverfahren
. . QMA 251: 2018-02 /
0,
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 1% VDI 3866 Bl. 5: 2017-06 @
Probe-Nr.: 55134521002

Probenbezeichnung:

Pr.160124-2 (UG, Dichtungsmasse, schwarz)

Probenart: Material
Probenahme: 16.01.2024
Parameter Ergebnis NG Prifverfahren
In der Probe wurde kein Asbest
. . " QMA 251: 2018-02 /
0
Asbest nachgeW|ese_n. Die Probe enthalt ca. 1% VDI 3866 B 5: 2017-06 @
organische Fasern.
Probe-Nr.: 55134521003

Probenbezeichnung:

Pr.160124-3(EG Innen, Dichtungsmasse, hellgrau, hart)

Probenart: Material
Probenahme: 16.01.2024
Parameter Ergebnis NG Prifverfahren
. . QMA 251: 2018-02 /
0,
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 1% VDI 3866 Bl. 5: 2017-06 @
Probe-Nr.: 55134521004

Probenbezeichnung:

Pr.160124-4(EG Aul3en, Dichtungsmasse, grau, hart)

Probenart: Material
Probenahme: 16.01.2024
Parameter Ergebnis NG Prifverfahren
. . QMA 251: 2018-02/
0,
Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 1% VDI 3866 BI. 5: 2017-06 @

NG: Nachweisgrenze

Erarbeitet:
Bearbeiter:

EKRA Automobil GmbH — Untertiirkheimer Str. 25 — D-66117 Saarbriicken
Robert Scheer Telefon 0681/ 5001-133
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Prifbericht-Nr. 1434.298428.34 Version: 1 Seite 3 von 3
Probe-Nr.: 55134521005
Probenbezeichnung: Pr.160124-7(EG AuRen, Dichtungsmasse, grau, weich)
Probenart: Material
Probenahme: 16.01.2024
Parameter Ergebnis NG Prifverfahren

. . QMA 251: 2018-02 /

0,

Asbest Asbest nicht nachgewiesen ca. 1% VDI 3866 Bl. 5: 2017-06 @

Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die genannten Proben. Die Entscheidungsregel fur die Bewertung der Konformitat von Pri-
fergebnissen ist auf unserer Homepage zu finden unter:
https://www.dekra.de/media/entscheidungsregel-bewertung-konformitaet-pruefergebnise-d-v3-pdf-pdf.pdf
https://www.dekra.de/media/entscheidungsregel-bewertung-konformitaet-pruefergebnise-gb-v3-pdf.pdf

Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Prufberichtes darf nur durch schriftiche Genehmigung des Priflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte
werden bei der Ergebnisermittlung beriicksichtigt. Die Lagerfrist der Proben betrégt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probeneingang
(Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Erklarung:

a = akkreditiertes Prifverfahren, n = nicht akkreditiertes Prifverfahren,

Pa = Analyse im Partnerlabor (akkreditiertes Prufverfahren), Pn = Analyse im Partnerlabor (nicht akkreditiertes Priifverfahren),

Ha = Analyse im DEKRA Labor Halle (akkreditiertes Prufverfahren), Hn = Analyse im DEKRA Labor Halle (nicht akkreditiertes Priufverfahren),

Sa = Analyse im DEKRA Labor Stuttgart (akkreditiertes Prifverfahren), Sn = Analyse im DEKRA Labor Stuttgart (nicht akkreditiertes Prifverfahren),
Ba = Analyse im DEKRA Labor Bretten (akkreditiertes Prufverfahren), Bn = Analyse im DEKRA Labor Bretten (nicht akkreditiertes Prifverfahren)

Saarbriicken, den 23. Januar 2024

DEKR/A Automobil GmbH
) kstofftechnik und Schadensanalytik

NG: Nachweisgrenze

Erarbeitet: EKRA Automobil GmbH — Untertiirkheimer Str. 25 — D-66117 Saarbriicken
Bearbeiter: Robert Scheer Telefon 0681/ 5001-133
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GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH - Daimlerring 37 - 31135 Hildesheim

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hannover

Herr Ramm
Hanomagstralte 12

30449 Hannover

W\,
SN

SN2

S

iacw (( DAKKS

PZSN\S Deutsche

KM Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2

Auftraggeber DEKRA Automobil GmbH Standort Hannover
Eingangsdatum 16.01.2024

Projekt 551033409

Material Bausubstanz

Auftrag 551033409

Verpackung PE-Beutel

Probenmenge siehe Tabelle

unsere Auftragsnummer |24600142

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kunde

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende

16.01.2024 - 23.01.2024

Unterauftréage

Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs verginbart, werden ngtstqffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Priifberichtserstellung aufbewahrt.

Bemerkung ersetzt 2024P600440/1. 002 und 005 aus realder Doppelbestimmung.

Hildesheim, 31.01.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

i. A. L. Knieke
Projektbearbeitung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder

in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht verdffentlicht sowie nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim

Telefon +49 (0)5121 75096-50
Fax +49 (0)5121 75096-55
E-Mail hildesheim@gba-group.de

www.gba-group.com

HypoVereinsbank

IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92
SWIFT BIC HYVEDEMM300
Commerzbank Hamburg

IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00
SWIFT-BIC COBADEHHXXX

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 11
Seite 1von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Geschéftsfihrer:
Ralf Murzen,

Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer




L. GBAGROUP

Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2

551033409

unsere Auftragsnummer 24600142 24600142 24600142 24600142
Probe-Nr. 001 002 003 004
Material Bausubstanz Bausubstanz Bausubstanz Bausubstanz
Probenbezeichnung 160124-2 160124-1 160124-3 160124-4
Probemenge 10g 10g 20g 10g
Probenahme 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024
Probeneingang 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024 16.01.2024
Analysenergebnisse Einheit

Summe PAK (16) mg/kg TM 24

Naphthalin mg/kg TM <1,0

Acenaphthylen mg/kg TM <1,0

Acenaphthen mg/kg TM <1,0

Fluoren mg/kg TM <1,0

Phenanthren mg/kg TM 24

Anthracen mg/kg TM <1,0

Fluoranthen mg/kg TM <1,0

Pyren mg/kg TM <1,0

Benz(a)anthracen mg/kg TM <1,0

Chrysen mg/kg TM <1,0

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <1,0

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <1,0

Benzo(a)pyren mg/kg TM <1,0

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <1,0

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <1,0

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <1,0

PCB Summe 6 Kongenere | mg/kg TM 0,1 n.n. n.n.
Summe PCB (7) mg/kg TM 0,1 n.n. n.n.
PCB 28 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25
PCB 52 mg/kg TM 0,10 <0,25 <0,25
PCB 101 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25
PCB 118 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25
PCB 153 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25
PCB 138 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25
PCB 180 mg/kg TM <0,050 <0,25 <0,25

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 11

Seite 2 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2
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Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2

551033409

unsere Auftragsnummer 24600142
Probe-Nr. 005
Material Bausubstanz
Probenbezeichnung 160124-7
Probemenge 10g
Probenahme 16.01.2024
Probeneingang 16.01.2024
Analysenergebnisse Einheit

PCB Summe 6 Kongenere | mg/kg TM n.n.
Summe PCB (7) mg/kg TM n.n.
PCB 28 mg/kg TM <0,050
PCB 52 mg/kg TM <0,050
PCB 101 mg/kg TM <0,050
PCB 118 mg/kg TM <0,050
PCB 153 mg/kg TM <0,050
PCB 138 mg/kg TM <0,050
PCB 180 mg/kg TM <0,050

Prufbericht-Nr.: 2024P600440 / 2
Angewandte Verfahren

Parameter BG | Einheit|Methode

Summe PAK (16) mg/kg TM | berechnet 5

Naphthalin 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Acenaphthylen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Acenaphthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Fluoren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Phenanthren 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Anthracen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Fluoranthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Pyren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benz(a)anthracen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Chrysen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benzo(b)fluoranthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Benzo(k)fluoranthen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benzo(a)pyren 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Dibenz(a,h)anthracen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ 5
Benzo(g,h,i)perylen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 5
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM [ DIN EN 17322: 2021-03° 5
Summe PCB (7) mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-032 5
PCB 28 0,0030 [ mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03¢ 5
PCB 52 0,0030 [ mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03° 5
PCB 101 0,0030 [ mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03¢ 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 11
Seite 3 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2
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Parameter BG | Einheit | Methode

PCB 118 0,0030 | mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03% 5
PCB 153 0,0030 | mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03% 5
PCB 138 0,0030 | mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03% 5
PCB 180 0,0030 | mg/kg TM | DIN EN 17322: 2021-03% 5

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 11
Seite 4 von 4 zu Prifbericht-Nr.: 2024P600440 / 2
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Auftraggeber DEKRA Automobil GmbH Standort Hannover
Eingangsdatum 16.01.2024

Projekt 551033409

Material Bausubstanz

Auftrag 551033409

Verpackung PE-Beutel

Probenmenge siehe Tabelle

unsere Auftragsnummer |24600142

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kunde

Labor GBA Gesellschaft fiur Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende

16.01.2024 - 07.02.2024

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV und

Probenaufbewahrung BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen nach
Prifberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung keine

Hildesheim, 07.02.2024

Dieser Priifbericht wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiltig.

i. A. L. Knieke
Projektbearbeitung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder

in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht verdffentlicht sowie nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
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Priifbericht-Nr.: 2024P600844 / 1
551033409

unsere Auftragsnummer 24600142 24600142
Probe-Nummer 006 007
Material Bausubstanz Bausubstanz
Probenbezeichnung MP160124-5 MP160124-6
Probemenge 0,4 kg 1 kg
Probenahme 16.01.2024 16.01.2024
Probeneingang 16.01.2024 16.01.2024
Analysenergebnisse Einheit

EBV Tab. 1 RC (21 Schiitteleluat)

Probenvorbereitung + +
Trockenriickstand Masse-% 99,0 98,2
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM n.n. 6,832
Naphthalin mg/kg TM <0,05 (n.n.) <0,05 (n.n.)
Acenaphthylen mg/kg TM <0,05 (n.n.) <0,05 (n.n.)
Acenaphthen mg/kg TM <0,05 (n.n.) <0,05 (n.n.)
Fluoren mg/kg TM <0,05 (n.n.) <0,05 (n.n.)
Phenanthren mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,24
Anthracen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,069
Fluoranthen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 14
Pyren mg/kg TM <0,05 (n.n.) 1,0
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,39
Chrysen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,68
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 1,0
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,40
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,44
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,58
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,073
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,05 (n.n.) 0,56

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder

in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftiche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht veréffentlicht sowie nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Dok.-Nr..ML 510-02 # 5
Seite 2 von 5 zu Prufbericht-Nr.: 2024P600844 / 1
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unsere Auftragsnummer 24600142 24600142
Probe-Nummer 006 007
Material Bausubstanz Bausubstanz
Probenbezeichnung MP160124-5 MP160124-6
Probemenge 0,4 kg 1kg
Probenahme 16.01.2024 16.01.2024
Eluat 21

pH-Wert 1,5 1,3
Leitfahigkeit uS/cm 920 1600
Trubung (quantitativ) - organisches ENU 13 7.4
Eluat

Sulfat mg/L 67 360
Chrom ges. pg/L 19 27
Kupfer pg/L 27 37
Vanadium pg/L 10 26
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) Mg/L 0,2317 <1,4905
Acenaphthylen ug/L <0,0075 (n.n.) <0,0075 (n.n.)
Acenaphthen pg/L <0,0075 (ngw.) 0,012
Fluoren ug/L 0,0088 0,010
Phenanthren pg/L 0,027 0,15
Anthracen pg/L 0,0099 <0,055
Fluoranthen pg/L 0,080 0,36
Pyren ug/L 0,060 0,24
Benz(a)anthracen Mg/L 0,015 0,062
Chrysen Mg/L 0,016 0,13
Benzo(b)fluoranthen Mg/L <0,0075 (ngw.) 0,15
Benzo(k)fluoranthen ug/L <0,0075 (ngw.) o1
Benzo(a)pyren Mg/L <0,0075 (ngw.) 0,054
Indeno(1,2,3-cd)pyren Mg/l <0,0075 (n.n.) 0,090
Dibenz(a,h)anthracen Mg/L <0,0075 (n.n.) 0,019
Benzo(g,h,i)perylen Mg/L <0,0075 (n.n.) 0,076

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder
in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftiche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht veréffentlicht sowie nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Dok.-Nr..ML 510-02 # 5
Seite 3 von 5 zu Prufbericht-Nr.: 2024P600844 / 1
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Prifbericht-Nr.: 2024P600844 / 1

Angewandte Verfahren

Parameter BG | Einheit|Methode

EBV Tab. 1 RC (2:1 Schutteleluat)

Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07¢2 ¢
Trockenrickstand Masse-% | DIN EN 14346: 2007-03 ¢
Summe PAK (16) (EBV) mg/kg TM [ berechnet ¢

Naphthalin 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Acenaphthylen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Acenaphthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Fluoren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Phenanthren 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Anthracen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Fluoranthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Pyren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Benz(a)anthracen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Chrysen 0,050 [ mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Benzo(b)fluoranthen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Benzo(k)fluoranthen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Benzo(a)pyren 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Dibenz(a,h)anthracen 0,050 | mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05¢ ¢
Benzo(g,h,i)perylen 0,050 | mg/kg TM [DIN ISO 18287: 2006-05° 6
Eluat 21 DIN 19529: 2015-122 ¢

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-042 ¢
Leitfahigkeit 20 pS/cm [ DIN EN 27888:1993-11° ¢
Tribung (quantitativ) - organisches Eluat FNU DIN EN ISO 7027-1: 2016-11 ¢
Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Chrom ges. 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Vanadium 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV) pg/L berechnet 5

Acenaphthylen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Acenaphthen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Fluoren 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Phenanthren 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Anthracen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Fluoranthen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 201-09° 5
Pyren 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Benz(a)anthracen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-09? 5
Chrysen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Benzo(b)fluoranthen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-09? 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder

in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftiche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht veréffentlicht sowie nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Dok.-Nr..ML 510-02 # 5
Seite 4 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2024P600844 / 1
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Parameter BG | Einheit|Methode

Benzo(k)fluoranthen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Benzo(a)pyren 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-09? 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5
Dibenz(a,h)anthracen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-09? 5
Benzo(g,h,i)perylen 0,0075 pg/L DIN 38407-39: 2011-092 5

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: §GBA Hildesheim sGBA Pinneberg

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder

in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten.Ohne schriftiche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht veréffentlicht sowie nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Dok.-Nr..ML 510-02 # 5
Seite 5 von 5 zu Prufbericht-Nr.: 2024P600844 / 1
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Konzernhandbuch (Teil B) KH (B)
Arbeitsanweisung AA-TA 03-162
SchutzmaRnahmen an ganz oder teilweise leitfahigen Bauwerken sowie an metalle- Seite 1 von 5

nen Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabneh-
merbereich)

SchutzmaBnahmen an ganz oder teilweise leitféhigen Bauwerken sowie an metallenen
Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich)

1 Zweck

In dieser Arbeitsanweisung sind MalRnahmen in Bezug auf die elektrische Sicherheit an Betriebs-
anlagen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabnehmerbereich) beschrie-
ben, die erforderlich sind, um die elektrische Sicherheit beim Bau und Betrieb von Betriebsanla-
gen der Stadtbahn in Hannover sicherzustellen (USTRA Zeichnung 100.2).

2 Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung ist verbindlich fur alle Gewerke und soll eine Hilfestellung fur Planer und
Betreiber darstellen.

3 Beschreibung der Tatigkeit

Betriebsanlagen mussen nach § 3 (1) der Verordnung tber den Bau- und Betrieb der StralRen-
bahnen (StraRenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab) so gebaut sein, dass ihr verkehrsib-
licher Betrieb niemanden schadigt oder mehr als unvermeidbar gefahrdet oder behindert. Sie
mussen insbesondere so gebaut sein, dass bei Gleichstrombahnen mit Energietibertragung tber
Fahrschienen (Ruckleitungen) nachteilige Wirkungen der Streustromkorrosion gering sind, dass
das Bestehenbleiben zu hoher Berthrungsspannungen durch SchutzmafRnahmen verhindert
wird und dass durch elektrische Beeinflussungen die Betriebssicherheit nicht beeintrachtigt wer-
den kann. Da ganz oder teilweise leitfahige Bauwerke und metallene Bauteile im Oberleitungs-
und Stromabnehmerbereich von Gleichstrombahnen zufallig in Berihrung mit einer unter Span-
nung stehenden, gerissenen Fahrleitung oder mit unter Spannung stehenden Teilen eines gebro-
chenen oder entgleisten Stromabnehmers kommen kénnen, missen nach § 25 (5) BOStrab
Malinahmen gegen Spannungsverschleppung getroffen sein, um eine Gefahrdung von Personen
bei indirektem Berthren dieser Bauwerke oder Bauteile zu vermeiden.

Die beim Bau von Betriebsanlagen im Einflussbereich des Fahrstromes anzuwendende Schutz-
malnahme ist die sog. ,offene Bahnerdung”, bei der leitfahige Bauteile Uber eine Uberwachte
Spannungssicherung oder ein automatisches Potenzialiberwachungsgerat mit den Fahrschienen
(Ruckleitern) verbunden werden. Diese SchutzmalRnahme gegen Spannungsverschleppung muss
mit den in 8 3 (1) BOStrab geforderten Mal3nahmen gegen nachteilige Wirkungen der Streu-
stromkorrosion abgestimmt sein. Nachteilige Wirkungen der Streustromkorrosion werden gering
gehalten, indem versucht wird, die Bahnrickstréme in den daflir vorgesehenen Rickleitungen
(Fahrschienen) zu halten. Dies wird durch Sicherstellung eines hohen Isolationswertes der Fahr-
schienen und der gesamten Ruckleitung gegen Erde, kurze Leitungswege durch kleine Speisebe-
zirke und durch Verminderung des Langswiderstandes der Ruckleitungen erreicht. Eine unmittel-
bare Verbindung der Fahrschienen mit Erde ist also nicht erwlnscht.

3.1 Begriffe
BWE = Bauwerkserde (die elektrisch leitende Durchverbindung metallener Bauteile)

BM = Bahnminus (die als Ruckleiter verwendeten Fahrschienen)

Revision: 05 Ausgabedatum: 24.04.2019
AA-TA 03-162 - SchutzmalRnahmen an leitfahigen Bauwerken
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nen Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabneh-
merbereich)

SBE
PS

Spannungsbegrenzungseinrichtung (Spannungssicherung, Potentialiberwachung)

Potenzialausgleichschiene (Kupfer-Sammelschiene)

3.2 Zustdndigkeiten

OE Aufgabe

TAS121 Inspektionen nach § 57 BOStrab
TAS121 VOB - Abnahme

3.3 Ablauf

a) SchutzmaBnahme , offene Bahnerdung” an Haltestellen

Bauwerke an Haltestellen im Einflussbereich des Fahrstroms muissen unabhangig von ihrer Gro-
Re in Schutzmalinahmen einbezogen werden. Gemal dem System der ,offenen Bahnerdung”
werden vorzugsweise in einem Schaltschrank je Bahnsteig Kupfer-Sammelschienen fur die Bau-
werkserde BWE isoliert eingebaut. Die Sammelschienen der Bauwerkserde BWE der Bahnsteige
beider Fahrtrichtungen werden untereinander verbunden. Zusatzlich wird in einem Schalt-
schrank eines Bahnsteigs zu der Kupfer-Sammelschiene fur die Bauwerkserde BWE eine Kupfer-
Sammelschiene fur den Bahnminus BM isoliert eingebaut. Zwischen diesen beiden Sammel-
schienen (Bauwerkserde BWE und Bahnminus BM) wird eine Giberwachte Spannungssicherung
oder ein automatisches Potenzialtiberwachungsgerat (USTRA Zeichnung 270.32) installiert
(USTRA Zeichnung 270.40 fur Mittelbahnsteige, 270.41 fiir Seitenbahnsteige und 270.42 Kupfer-
Sammelschiene). Die Spannungssicherung erhalt eine Meldeverbindung zur Fernwirkanlage, um
nach dem Ansprechen durch MalRnahmen ein unnétig langes Bestehenbleiben des Potenzialaus-
gleichs zu vermeiden.

An die BWE-Sammelschienen sind alle ganz oder teilweise leitfahigen Bauteile der Bauwerkskon-
struktion einzeln anzuschlieBen. Ausgenommen hiervon sind leitfahige Bauteile geringer Abmes-
sungen, sog. punktférmige Einbauten, wie z. B. Schachtdeckel, Signalbaken, Einzelmaste, Hin-
weisschilder oder Abfallkérbe, wenn der Abstand zu leitfahigen, an Bauwerkserde angeschlosse-
nen Bauteilen 2,5 m nicht unterschreiet. Bei elektrisch leitend, Uber den Bahnsteig durch verbun-
denen Konstruktionselementen (z. B. Handlaufe mit Gelandern und Witterungsschutzkonstrukti-
onen) sind Anschltisse am Anfang, am Ende und in der Mitte, jedoch mindestens alle 35 m, aus-
zufUhren. Hierbei missen Witterungsschutzkonstruktionen min. einen Anschluss erhalten. Ein-
zelne Konstruktionselemente, von ganz oder teilweise leitfahigen an die Sammelschiene BWE
anzuschlieRenden Bauteilen, sind untereinander elektrisch leitend zu verbinden (USTRA Zeich-
nung Nr. 270.43, 270.44 und 270.55).

Die Anschlisse mussen fir Mess- bzw. Prifzwecke und Instandhaltungsarbeiten zuganglich und
I6sbar sein. Konstruktionsverschraubungen durfen nicht als Anschlusspunkt der Bauwerkserde
genutzt werden. Pro Anschlusspunkt darf nur ein Kabelschuh aufgelegt werden.

b) Elektrische Ausriistungen/Installationen sind grundsatzlich in Schutzklasse Il (Schutziso-
lierung) auszufthren. Ist die Schutzklasse Il nicht ausfihrbar, sind andere SchutzmalBhahmen zu
treffen.

Revision: 05 Ausgabedatum: 24.04.2019
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nen Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabneh-
merbereich)

c) Besonderheiten

»  Anstelle von Uberwachten Spannungssicherungen kénnen vorwiegend an Endpunkten oder
Bauwerken gréRBerer Ausdehnung auch automatische Potenzialiberwachungsgerate eingebaut
werden.

] PE- oder PEN-Leiter von Verteilernetzbetreibern (VNB) dirfen nicht mit der Bauwerkserde
BWE verbunden werden. Bei galvanisch getrennter Einspeisung Gber Trenntrafo ist der neu ge-
bildete PEN-Leiter mit der Bauwerkserde zu verbinden. Eine Verschleppung des Gleichspan-
nungspotenzials in das Netz der VNB wird durch den Trenntrafo verhindert.

» Wahrend der Bauzeit unter Bahnbetrieb sind ganz oder teilweise leitfahige Bauteile im Ein-
flussbereich des Fahrstroms ohne Spannungssicherung direkt mit Bahnminus (die als Riickleiter
verwendeten Fahrschienen) zu verbinden.

» Leitfahige Bauzaunelemente im Einflussbereich des Fahrstroms, die wahrend der Bauzeit
einer Betriebsanlage aufgestellt werden, sind in Teilldngen nicht [anger als 15 m elektrisch ge-
trennt aufzustellen oder elektrisch miteinander verbunden ohne Spannungssicherung direkt mit
Bahnminus ( die als Riickleiter verwendeten Fahrschienen) zu verbinden.

=  Nurvorubergehend im Einflussbereich des Fahrstroms gelagerte ganz oder teilweise leitfa-
hige Bauteile geringer Ausdehnung (I < 15 m) missen nicht mit Bahnminus verbunden werden.

d) Elektrisch leitende Verbindungen
Fundamente

Fundamenterder kdnnen nicht als elektrische Durchverbindung angesehen werden, da nicht kon-
trollierbar ist, ob sie in ausreichendem Querschnitt vorgenommen wurden. Anschlussfahnen an
Bewehrungen von Betonfertigteilblécken sind nicht erforderlich, somit besteht unter den Fertig-
teilblécken auch keine Durchverbindung. Vorhandene Anschlussfahnen mussen jedoch auf die
Kupfer-Sammelschienen fur die Bauwerkserde BWE aufgelegt werden.

Verbindungen von Stahlkonstruktionen (Handlaufen, Gelandern etc.)

Elektrisch leitende Verbindungen zwischen ganz oder teilweise leitfahigen Bauteilen mussen ei-
nen Mindestquerschnitt von

Kupfer Aluminium Eisen V2A

70 mm?2 95 mm?2 120 mm?2 1000 mm?2

aufweisen. Sie werden als SchweilRnaht entsprechend USTRA Zeichnungen 270.43 und 270.44
oder als Kabelbriicke (z. B. GeldnderstoR von Hochbahnsteigen) entsprechend USTRA Zeichnung
270.55 ausgefuhrt. Die Befestigung der Kabelbrtcken erfolgt an aufgeschweif3ten Muttern oder
Stehbolzen M 12 mit Unterlegscheibe und Federring. Zwischen Metall-Baukdrperteil und Schrau-
be (Mutter) sind die Kontaktflachen, in GréBe der Kabelschuhauflageflache, zu reinigen. Vor An-
schluss des Kabelschuhs sind die Kontaktflachen mit Kupferpaste zu bestreichen. Alle Befesti-
gungsmaterialien sind in V4A auszufuihren. Handlaufe mussen untereinander elektrisch leitend
verbunden werden. An den FuBpunkten der Handlaufe sind grundsatzlich Anschlisse nach a)
vorzusehen.
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nen Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabneh-
merbereich)

Kabelverbindungen zwischen Spannungssicherung/Potenzialiberwachungsgerat und Bahnminus
(die als Rickleiter verwendeten Fahrschienen)

Von den Schienenrickleitern muss pro Gleis ein Kabel (HO7 RN-F 95 mm2, schwarz) an die Kupfer-
Sammelschiene fur den Bahnminus BM verlegt sein.

Der Anschluss an die Schienenrickleiter erfolgt entweder offenliegend Uber Gleisanschlussbol-
zen oder im Gleisanschlusskasten.

Kabelverbindungen zwischen Bauteilen und Sammelschienen der Bauwerkserde BWE

Von den unter a) beschriebenen Anschliissen der Bauteile verlaufen Verbindungsleitungen (NYY
oder HO7 V-K 1x70 mm?, schwarz) zu den Kupfer-Sammelschienen der Bauwerkserde BWE. Die
Anschlisse mussen fur Kontroll- und Messzwecke zuganglich und Iésbar sein (Anordnung ca. 100
mm Uber Geldnde). An Rampenfulpunkten muss daflir jeweils ein Leerrohr DN 63 fur die Ver-
bindungsleitung jedes Handlaufs vorgesehen werden. Weitergefihrte Handldufe (z. B. in Rich-
tung eines Uberweges) sind in die SchutzmaRnahme einzubeziehen. Sollte ein Metallzaun direkt
an ein Abschlussgelander eines Bahnsteiges angrenzen, ist dort ein 2,5 m Isolierfeld einzubauen.

e) Beschriftung der Kabel

Die Kabel an der Kupfer-Sammelschiene fiir den Bahnminus BM sind mit (BM se) fur stadtein-
warts und (BM sa) flr stadtauswarts zu beschriften.

Kabel an den Kupfer-Sammelschienen fur die Bauwerkserde BWE (Gelander, Witterungsschutz
etc.) sind mit BWE und fortlaufenden Nummern 1, 2, 3, 4 sowie se fUr stadteinwarts oder sa fur
stadtauswarts (z. B. BWE 1 sa = Gelander 1 stadtauswarts) entsprechend USTRA Zeichnung 101.1
und 270.50 zu beschriften.

f) Fernubertragung

Fur die Ferntbertragung ist ein Fernmeldekabel A2YF(L)2Y 6x2x0,8 zur Fernmeldeverteilung auf
dem Bahnsteig oder zum nachsten Gleichrichterwerk zu ziehen und aufzulegen.

g) Maessverfahren

Durch die Widerstandsmessungen an Bauwerken im Einflussbereich des Fahrstroms soll nachge-
wiesen werden, dass die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen ganz oder teilweise leitfahi-
gen Bauteilen einwandfrei ausgefuhrt wurde. Als Messverfahren zur Widerstandsbestimmung
wird die Strom-Spannungs-Methode mit vier Messanschlissen (Vierpunktverfahren) festgelegt.
Um reproduzierbare, vergleichbare Messwerte zu erreichen, missen Messpunkte fir jeden
Hochbahnsteig festgelegt und ausgewiesen werden (USTRA Zeichnungen 270.51 bis 270.53).

Ein Richtwert des zu messenden Widerstandswertes im Bestand kann nicht festgelegt werden, da
Bauwerkskonstruktionen stark variieren. Bei Neuanlagen darf der Messwert 30 mQ nicht Uber-
schreiten. Die gemessenen Widerstande mussen unter Einbeziehung der Parameter einer mogli-
chen Kurzschlussschleife durch den Fachbereich Bahnstrom ausgewertet werden.
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nen Bauteilen im Einflussbereich des Fahrstroms (Oberleitungs- und Stromabneh-
merbereich)

h) Fahrkartenautomaten

Fahrkartenautomatengehduse sind auf Hochbahnsteigen generell in das Erdungskonzept der ,of-
fenen Bahnerdung” einzubeziehen. Der Anschluss erfolgt mit einem Kabel H-07 VK 1x70mm?
schwarz. Fahrkartenautomaten an Niedrigbahnsteigen gelten als punktueller Einbau und mussen
im Erdungskonzept nicht bertcksichtigt werden, wenn der Abstand zu leitfahigen, an Bauwerks-
erde angeschlossenen Bauteilen 2,5 m nicht unterschreiet.

i) Provisorische Haltestellen

Wahrend der Bauzeit von Betriebsanlagen sind ganz oder teilweise leitfahige Bauteile von provi-
sorischen Haltestellen ohne Spannungssicherung direkt mit Bahnminus (Schienenruckleiter) zu
verbinden. Diese Verbindung wird in der Regel an die als Ruckleiter benutzten Fahrschienen an-
geklemmt.

j)  Witterungsschutzdacher

Werden Bahnsteige im Einflussbereich des Fahrstroms mit zusatzlichen Witterungsschutzda-
chern ausgerustet oder werden Witterungsschutzdacher gebaut, sind sowohl die neuen als auch
die bestehenden Witterungsschutzdacher in oben beschriebene Schutzmalinahme der ,offenen
Bahnerdung" einzubeziehen.

k) Umsteigepodeste
Umsteigepodeste im Bereich von Abstellanlagen aul3erhalb der Bahnsteige mit Publikumsver-
kehr missen in die SchutzmalRnahme einbezogen werden, wenn sie langer sind als 15 m.

3.4 Dokumentation

Der Bericht wird dem zustandigen Gruppenleiter nach Abschluss der Mangelbeseitigung vorge-
legt. Die Messprotokolle werden in den BOStrab-Ordnern bei der Gruppe Fahrleitungstechnik
abgelegt.

35 Mitgeltende Unterlagen

Dokument Hinweis zur Dokumentenablage

Standardblatter P:\BA_Gemeinsame_Daten\Zeichnungen_und_P
lane\12_Standardblatter\100-299 Fahrleitung

FB-BAS 09-104 - BO-Strab-Inspektion bzw. Inbetrieb- | P:A\BAS\BAS12\Prufberichte
nahmeprifung - Hochbahnsteige & Bauwerke.pdf

4 Anderungsdienst

Fir die Aktualisierung dieser Arbeitsanweisung ist TAS12 verantwortlich.
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Vorbemerkung

Arbeiten an und im Bereich von Fahrleitungsanlagen sind mit einer Vielzahl von

Gefahren verbunden. So kénnen neben den Gefahren, die vom elektrischen Strom
ausgehen, Gefahren durch den Bahnbetrieb, durch Verkehrsbetrieb und dem Indi-
vidualverkehr, Gefahrdung durch Absturz, aber auch durch Gefahrstoffe vorliegen.

Diese DGUV Information richtet sich an Unternehmen, welche Infrastrukturanlagen
betreiben und an Unternehmen und Versicherte, die Arbeiten in diesen Bereichen
ausflihren. Sie betreffen jedoch auch die Unternehmen, die als Auftraggeber
auftreten.

Die Anforderungen dieser DGUV Information befreien die Unternehmen nicht von
den Verpflichtungen zur Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung im Sinne §5
Arbeitsschutzgesetz.



1 Anwendungsbereich

Diese DGUV Information enthdlt Hinweise fiir sicheres Arbeiten an Fahrleitungs-
anlagen, insbesondere fiir sicheres Verhalten im Bereich von Gleisen und Sicher-
heitsmaBBnahmen gegen Gefdhrdungen des elektrischen Stromes sowie Mafinah-
men gegen die Gefdhrdungen durch Absturz bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen.

Hinweise beruhen auf den zutreffenden gesetzlichen Regelungen, Unfallver-
hiitungsvorschriften und Normen.

Zu den Arbeiten an Fahrleitungsanlagen gehoren u. a. das Errichten, Andern, Erwei-
tern und Instandhalten. Die Hinweise beziehen sich auf Fahrleitungsanlagen —
Oberleitungs- und Stromschienenanlagen — von Bahnen mit Fahrschienen, die zum
Leiten des Stromes benutzt werden. Auf O-Bus-Oberleitungen sind sie sinngemaf
anzuwenden.

Weitere Informationen, z. B. fiir Griindungs- und Schachtarbeiten, sind in den im
Anhang aufgefiihrten Vorschriften und Regeln zu finden.

Diese DGUV Information findet auch Anwendung bei Beschichtungsarbeiten an
Fahrleitungsanlagen.



2 Begriffshestimmungen

Im Sinne dieser DGUV Information werden folgende Begriffe bestimmt:

Der Anlagenbetreiber ist eine Person mit der Gesamtverantwortung fiir den sicheren
Betrieb der elektrischen Anlage, die Regeln und Randbedingungen der Organisation
vorgibt.

Der Anlagenverantwortliche tibernimmt wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten
die unmittelbare Verantwortung fiir den Betrieb der Fahrleitungsanlagen im Bereich
der Arbeiten.

Der Arbeitsverantwortliche ist eine vom Unternehmer oder von der Unternehmerin
schriftlich benannte Person, der die unmittelbare Verantwortung fiir die Durchfiih-
rung der Arbeit ibertragen wurde.

Arbeiten sind z.B.

o das Errichten, Instandhalten, Andern und Demontieren von Fahrleitungsanlagen,

o das Anbringen, Andern, Instandhalten und Abnehmen elektrischer Betriebsmittel
und Zusatzeinrichtungen an Fahrleitungsanlagen,

« praventiver und operativer Vegetationsschnitt im Fahrleitungs- und
Stromabnehmerbereich,

einschlieBlich der zugehorigen Nebenarbeiten.

Arbeitspldtze sind die Orte der Fahrleitungsanlagen, an denen Personen Arbeiten
ausfiihren.

Aufsichtfiihrung ist die stindige Uberwachung der gebotenen SicherheitsmaBnahmen
bei der Durchfiihrung der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Der Aufsichtfithrende darf dabei
nur Arbeiten ausfiihren, die ihn in der Aufsichtfiihrung nicht beeintrachtigen.

Bahnbetreiber ist diejenige natiirliche oder juristische Person, welche die Bahn auf
eigene Rechnung betreibt und der die Verfiigung tiber den Bahnbetrieb zusteht. Sie
ist die fiir den Bahnbetrieb zustindige Stelle (BzS).



Begriffsbestimmungen

Bahntechnisch unterwiesene Person ist iiber die ihr (ibertragenen Aufgaben und
die moglichen Gefahren, insbesondere aus dem elektrischen Bahnbetrieb bei un-
sachgemafBen Verhalten unterrichtet sowie iiber die notwendigen Verhaltensregeln
unterwiesen.

Beaufsichtigung erfordert die standige ausschlieBliche Durchfiihrung der Aufsicht.
Daneben diirfen keine weiteren Tatigkeiten durchgefiihrt werden.

Elektrofachkraft fiir Arbeiten an Fahrleitungsanlagen ist, wer auf Grund seiner fach-
lichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldgigen
Bestimmungen die ihm {ibertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren
erkennen kann. Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehr-
jahrige Tatigkeit an Fahrleitungsanlagen herangezogen werden.

Elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine Elektrofachkraft iiber die
ihr ibertragenen Aufgaben und die moglichen Gefahren bei unsachgemafem Verhal-
ten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie {iber die notwendigen Schutz-
einrichtungen und Schutzmafinahmen belehrt wurde.

Fahrbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen einschlieflich der transpor-
tierten Gliter in Anspruch genommene Raum.

Fahrleitung ist ein Leitersystem zur Versorgung von Fahrzeugen mit elektrischer
Energie iber Stromabnehmereinrichtungen. Es umfasst alle Leiter, die zur Strom-
abnahme nétig sind, sowie Stromschienen und beinhaltet Folgendes:
 Fahrleitung,

 Verstdarkungsleitungen,

 Schalterquerleitungen,

 Trennschalter,

« Streckentrenner,

« Uberspannungsschutzeinrichtungen,

 Trageinrichtungen, die nicht von den Leitern isoliert sind,

« Isolatoren, die mit aktiven Teilen verbunden sind.



Nicht zur Fahrleitung gehoren:
 Speiseleitungen,
 Erdseile und Riickleiter (DIN EN 50119 (VDE 0115-601)).

Fahrleitungsanlage ist die Gesamtheit der Betriebsmittel der elektrischen Energie-
versorgung von den Unterwerken bis hin zu den elektrischen Triebfahrzeugen, be-
stehend entweder aus Oberleitungs- oder aus Stromschienenanlagen; die elektri-
schen Grenzen der Fahrleitungsanlagen im Stromkreis bilden der Speisepunkt und
die Kontaktstelle zum Stromabnehmer (DIN EN 50119 (VDE 0115-601)).

Zu diesen Betriebsmitteln zahlen insbesondere Elemente der Fahrleitung, nicht an
Spannung liegende Isolatoren mit Zubehor, Stiitzpunkte, Maste und deren Griin-
dungen, Trdger, Langs- und Quertragwerke, Gestange, Spannvorrichtungen. Zur
Fahrleitungsanlage gehdren auch Speiseleitungen und andere Leitungen, soweit
diese auf dem Gestdnge der Fahrleitungsanlage gefiihrt sind.

Geeignete Personen sind solche, die fachlich, kdrperlich und geistig zum Arbeiten
an Fahrleitungsanlagen und bei Oberleitungsanlagen zusatzlich zum Besteigen von
Masten geeignet und mit dem einschldgigen Regelwerk vertraut sind.

Die korperliche Eignung zur Durchfiihrung von Arbeiten mit Absturzgefahr muss
durch eine arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung nachgewiesen werden.

Gleisbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen in Anspruch genommene
Raum sowie der Raum unter, neben oder {iber Gleisen, in dem Versicherte durch
bewegte Schienenfahrzeuge gefdhrdet werden kénnen. Zum Gleisbereich gehort
bei elektrisch betriebenen Bahnen auch der Bereich der Fahrleitung mit den davon
zusatzlich ausgehenden Gefahren des elektrischen Stromes.

Maste sind einzelne freistehende oder abgespannte bauliche Anlagen, die der Auf-
nahme von Oberleitungen dienen sowie Maste mit Zusatzeinrichtungen.



Begriffsbestimmungen

Oberleitung ist eine oberhalb oder seitlich der oberen Fahrzeugbegrenzungslinie ange-
brachte Fahrleitung, die Fahrzeuge mit elektrischer Energie liber eine auf deren Dach
angebrachte Stromabnehmereinrichtung versorgt (DIN EN 50119 (VDE 0115-601)).

Oberleitungsanlage ist eine Fahrleitung, die eine Oberleitung zur Energieversor-
gung von Fahrzeugen verwendet (DIN EN 50119 (VDE 0115-601)).

Oberleitungsanlagen sind Fahrleitungsanlagen, bei denen Fahrdrahte als Schleifleiter
oberhalb der Fahrzeuge angeordnet sind. Zu Oberleitungsanlagen zdhlen insbeson-
dere die Oberleitungen mit Zubehor, Stiitzpunkte, Maste, Trager und Gestédnge.

Zu den Oberleitungsanlagen im Sinne dieser DGUV Information zahlen auch
Bahnenergieleitungen.

-
Zu Oberleitungsanlagen siehe auch DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3) ,,Ortsfeste Anlagen
— Elektrische Sicherheit, Erdung und Riickleitung — Teil 1: SchutzmafSinahmen gegen
elektrischen Schlag*.

Personliche Schutzausriistungen gegen Absturz (PSAgA) sind Auffangsysteme zur
Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein
Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei
werden der Fallweg begrenzt und die auf den Korper wirkenden Kréafte auf ein ertrag-
liches MafR reduziert.

-
Weitere Informationen zu PSAgA siehe auch DGUV Regel ,,Benutzung von persén-
lichen Schutzausriistungen gegen Absturz“ (DGUV Regel 112-198).

Riickleiter sind, die zur Ubertragung elektrischer Energie an Fahrzeuge benutzte
Fahrschiene und die an die Fahrschiene angeschlossenen und zum Unterwerk fiih-
renden Leiter (Riickleiter). Hierzu gehoren auch die Verbinder der Fahrschienen
sowie parallel geschaltete Leiter sowie Gleisdrosseln und Saugtransformatoren.
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Schienenfahrbare Leitern dienen zum Arbeiten an Oberleitungsanlagen. Sie werden
auch als schienenfahrbare Montageleitern, fahrbare Montageleiter oder Schienen-
schiebeleitern bezeichnet.

Sicherungsposten ist, wer Personen gegen die von bewegten Schienenfahrzeugen
ausgehenden Gefahren sichert und die Voraussetzungen nach der DGUV Vorschrift
77 bzw. DGUV Vorschrift 78 ,,Arbeiten im Bereich von Gleisen“ erfiillt.

Verbindung mit dem Riickleiter entspricht dem umgangssprachlich verwendeten
Begriff ,Bahnerdung®, der nach der DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3) fiir Gleichstrom-
bahnen wegen der gegen Erde isolierten Schienen nicht anzuwenden ist

(DIN EN 50122-2 (VDE 0115-4)).

Warnposten ist, wer Verkehrsteilnehmer in umsichtiger Weise vor einer Verkehrsein-
schrankung oder Gefahrenstelle warnt (z. B. an Bahniibergangen).

Beim zweistrdngigen Anschlagen fiihren Versicherte ein Verbindungsmittel von
einer Haltedse ihres Auffanggurtes iiber einen Anschlagpunkt zur zweiten Haltedse.
Hierdurch werden Versicherte an ihrem Standort fixiert. Das zweistrangige Anschla-
gen setzt die gleichzeitige Sicherung des Versicherten durch die Verwendung des
Auffanggurtes in der Auffangfunktion voraus.

"



3 Allgemeine Anforderungen

341 Gefdhrdungsbeurteilung

Fiir das sichere Arbeiten an Fahrleitungsanlagen fiihrt der Unternehmer oder die
Unternehmerin im Sinne § 5 ArbSchG eine Gefahrdungsbeurteilung durch.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist tatigkeitsbezogen (Arbeitsstatten, Arbeitsplatze,
Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabldufe und Arbeitszeiten) durchzufiihren.
Das Ziel der Beurteilung besteht darin, die fiir die Versicherten mit ihrer Arbeit ver-
bundenen Gefahren zu ermitteln und entsprechende Mainahmen zum Arbeits-
schutzes zu treffen.

-
Die in dieser DGUV Information dargestellten Anwendungsbeispiele stellen még-
liche MafSnahmen als Ergebnis der Gefdhrdungsbeurteilung dar.

Im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung werden auch witterungsbedingte Geféhr-
dungen beachtet. Insbesondere bei heraufziehendem Gewitter sind die Arbeiten
einzustellen (siehe Kapitel 9.1) und geschiitzte Bereiche, Fahrzeuge aufzusuchen.

Besondere Witterungsverhdiltnisse wie starker Wind, Regen, Schneefall oder Ver-
eisung kénnen ebenfalls Gefdhrdungen hervorrufen, die dazu fiihren, dass die
Arbeiten eingestellt werden miissen.

3.2 Rangfolge auszuwdhlender Schutzmafinahmen

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat dafiir zu sorgen, dass bei Tatigkeiten
nach Abschnitt 1 unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Gefdahrdungsbeurtei-
lung sichere Arbeitsverfahren festgelegt werden. Dabei hat er Schutzmafinahmen in
der Rangfolge technischer, organisatorischer und personlicher Manahmen auszu-
wahlen (siehe auch § 4 ArbSchG).
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3.3  Grundsétze fiir sicheres Arbeiten

Verantwortung festlegen

Der Unternehmer oder die Unternehmerin tragt die Verantwortung, dass nur fiir die
jeweilige Arbeit befdhigte Personen eingesetzt werden. Der Unternehmer oder die
Unternehmerin oder eine vom Unternehmer oder der Unternehmerin schriftlich be-
auftragte Person kann fiir jede Teilarbeit einen Arbeitsverantwortlichen benennen.
Der Arbeitsverantwortliche kann z. B. ein/eine Meister/in, Obermonteur/in oder
Kolonnenfiihrer/in sein. Erforderlichenfalls sind fiir kleinere, selbstandige Teilarbei-
ten nachgeordnete Arbeitsverantwortliche (z. B. Teilarbeitsverantwortliche) zu be-
nennen z.B. bei ortlich voneinander getrennt tatigen Montagetruppen.

Der Arbeitsverantwortliche trdgt die unmittelbare Verantwortung fiir die fachliche
und organisatorische Durchfiihrung der Arbeiten, indem er z.B. die Einhaltung der
Sicherheitsanforderungen und die Durchfiihrung der betrieblichen Arbeitsanwei-
sungen liberwacht. Er hat die Aufsicht {iber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am
Arbeitsplatz zu fiihren.

Ein Mitwirken bei der bautechnischen Realisierung an bzw. in der Anlage darf den
Arbeitsverantwortlichen nicht von seiner Aufsichts- bzw. Uberwachungspflicht
hindern.

Der Arbeitsverantwortliche hat darauf zu achten, dass die Versicherten fiir die jewei-
ligen Tatigkeiten geeignet sind, z. B. fiir Arbeiten in der Ndhe unter Spannung ste-
hender Teile, fiir Arbeiten auf erhdhten Standorten.

Die Eignung muss durch arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchungen nachgewie-
sen werden.

Erste Hilfe

Fiir die Versicherten, die an Fahrleitungsanlagen arbeiten, muss eine wirksame
Erste Hilfe sichergestellt sein. Die Mindestanzahl der erforderlichen Ersthelfer und
Ersthelferinnen ist in der DGUV Vorschrift 1,,Grundsédtze der Pravention® im
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Allgemeine Anforderungen

Abschnitt ,,Erste Hilfe* festgelegt. Wegen der besonderen Gefahrdung bei Arbeiten
an Fahrleitungsanlagen durch Absturzgefahren und/oder Gefdhrdungen durch das
Arbeiten an oder in der Ndhe elektrischer Anlagenteile, muss mindestens ein Erst-
helfer bzw. eine Ersthelferin an jeder Arbeitsstelle eingesetzt werden (bei Arbeiten
unter Spannung muss jeder Ersthelfer bzw. Ersthelferin sein — DGUV Regel 103-011).

Am Arbeitsplatz miissen geeignete Kommunikationsmoglichkeiten, z. B. Funk,
Mobiltelefon, vorhanden sein, um RettungsmaBnahmen veranlassen zu kénnen.

Erforderlichenfalls sind zusatzlich Hilfsgerate zur Rettung von Verletzten, z.B. von
erhéhten Arbeitsplatzen, vor Ort bereitzuhalten.

3.4  Personliche Schutzausriistung

Wenn durch technische und organisatorische Masnahmen Gefdahrdungen fiir die
Versicherten nicht ausgeschlossen werden konnen, ist der Unternehmer und die
Unternehmerin verpflichtet, Persdnliche Schutzausriistungen (PSA) kostenfrei zur
Verfiigung zu stellen. Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat die PSA in Ab-
hangigkeit der Bedingungen am Arbeitsplatz und Arbeitsverfahren auszuwahlen.
Die PSA hat den Anforderungen der geltenden Rechtvorschriften zu entsprechen.

-
Die Auswahl der PSA ergibt sich u.a. aus den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurtei-
lung. Zur Beschaffenheit von PSA siehe u.a. PSA-Verordnung (Verordnung (EU)
2016/425). Die zum Einsatz kommenden PSA sind mit einem CE-Zeichen gekenn-
zeichnet und miissen den geltenden Normen entsprechen.

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat den Versicherten mindestens folgen-
de PSA zur Verfiigung zu stellen:

¢ Schutzhelm mit 4-Punkt Kinnriemen (siehe DIN EN 397)

o FuBschutz als Sicherheitsschuh mit Schutzklasse, mindestens S2

o Warnkleidung, mindestens Warnweste (siehe DGUV Information 212-016)
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Die Versicherten haben PSA zu benutzen. Beim Einsatz von PSA ist insbesondere zu
beriicksichtigen:

 Die PSA wird ordnungsgemaf entsprechend der Gebrauchsanleitung benutzt

» Die PSA wird regelmafig und wiederkehrend auf ihren sicheren Zustand gepriift

Isolierende Kdrperschutzmittel

Konnen bei Arbeiten unter Spannung im unmittelbaren Arbeitsbereich gefdhrliche
Spannungen iiberbriickt werden, miissen die Versicherten elektrisch isolierende
Korperschutzmittel benutzen, z. B. Handschuhe nach DIN EN 60903 und isolierende
Abdeckungen.

Personenschutz gegen ein mogliches Auftreten eines Storlichtbogens kann durch

verschiedene wirksame MaRnahmen erfolgen:

e Technische Schutzmafinahmen durch vollstandigen Beriihrungsschutz

« Organisatorische Schutzmainahmen durch Einhaltung der 5 Sicherheitsregeln/
Trennung von der Gefahr

 Personliche SchutzmaBnahmen durch Bereitstellung und Verwendung von stor-
lichtbogenfester persénlicher Schutzkleidung

Die Verwendung von stérlichtbogenfester persdnlicher Schutzkleidung ist hierbei
als ergdnzende Schutzmainahme zu verstehen.

3.5 Unterweisungen

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat die Versicherten auf Grundlage der
Gefdhrdungsbeurteilung hinsichtlich der Gefahrdungen und zugehoriger Siche-
rungsmaBnahmen bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen regelmafiig, jedoch mindes-
tens einmal jahrlich zu unterweisen.

Mit der Ausfiihrung von Arbeiten darf erst begonnen werden, nachdem der Arbeits-

verantwortliche die Versicherten arbeitsstellenspezifisch unterwiesen hat und die
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Allgemeine Anforderungen

zugehdorigen Sicherheitsmafnahmen/elektrotechnischen Sicherheitsmanahmen
getroffen sind.

Sicherheitsmafinahmen werden insbesondere bei Gefdhrdungen aus dem Bahnbe-
trieb und dem offentlichem Verkehrsraum sowie bei Gefdhrdungen durch Absturz
ergriffen. Weitere SicherheitsmafSinahmen werden bei elektrischen Gefdhrdungen
ergriffen.

Unterweisungen beinhalten in der Regel grundlegende Themen, die Sicherungs-
und Sicherheitsma3nahmen im Allgemeinen betreffen. Einweisungen durch den
Arbeitsverantwortlichen informieren die Versicherten liber Sicherungs- und Sicher-
heitsma3nahmen zu arbeitsstellenspezifischen Gefdhrdungen. Diese drtlichen Ein-
weisungen erfolgen spdtestens unmittelbar vor der erstmaligen Arbeitsaufnahme,
aber auch nach Bedarf, wenn sich z. B. Ortlichkeiten dndern.

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat Unterweisungen zum Einsatz von PSA
zum Schutz gegen todliche Gefahren oder bleibenden Gesundheitsschaden mit

praktischen Ubungen durchzufiihren.

Unterweisungen und Einweisungen sind zu dokumentieren.

3.6  Priifungen

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat dafiir zu sorgen, dass Arbeitsmittel
und PSA regelmafig auf ihren sicheren Zustand hin gepriift werden.

Die Versicherten haben vor Beginn der Arbeiten die Arbeitsmittel und die PSA auf
augenscheinliche Mangel zu priifen.

Arbeitsmittel werden durch ,,zur Priifung befdhigte Personen* und PSA durch
»Sachkundige“wiederkehrend gepriift.
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3.7 Beschiftigungsbeschrankungen

Der Unternehmer oder die Unternehmerin darf nach § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz
(JArbSchG) Jugendliche grundsatzlich nicht mit gefdhrlichen Arbeiten an Oberlei-
tungsanlagen beschaftigen.

Dies gilt nicht fiir die Beschaftigung Jugendlicher, soweit

o dies zur Erreichung ihres Ausbhildungszieles erforderlich ist und
 der Schutz durch Aufsichtfiihrung gewdhrleistet ist.
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4  SicherungsmaBBnahmen gegen Gefahren
aus dem Bahnbetrieb und Straf’enverkehr

Regelungen aus dem Bahnbetrieb

Vor Aufnahme der Arbeiten ist eine fiir den Einzelfall aufgestellte Sicherungs-
anweisung/-planung mit allen erforderlichen Angaben von der fiir den Bahnbetrieb
zustandigen Stelle (BzS)/Betriebsleitung zu erstellen. Aus der Sicherungsanwei-
sung/-planung ergeben sich die SicherungsmaBnahmen. Die Sicherungsmafinah-
men betreffen die Arbeitsstelle und Wege von und zur Arbeitsstelle.

Verhalten im Gleisbereich

Die Wege von und zur Arbeitsstelle sind festzulegen und bekannt zu geben. Auf dem
Weg zur Arbeitsstelle sind so weit moglich Randwege (Verkehrswege) zu benutzen.
Gleise sind nach Méglichkeit an Bahniibergéngen, anderen Uber- oder Unterfiihrun-
gen oder an Stellen zu {iberschreiten oder zu {iberfahren, an denen eine ausrei-
chende Sicht auf die Strecke besteht.

Im nicht gesperrten Betriebsgleis darf man sich nur dann aufhalten und dieses be-
treten, wenn eine andere Moglichkeit, die Arbeitsstelle zu erreichen, nicht vorhan-
den ist und die SicherungsmaBnahmen durchgefiihrt sind.

Feste Absperrungen diirfen nicht tiberstiegen werden.

Werden Gleise unmittelbar vor oder hinter stehenden Fahrzeugen betreten, muss
ein Mindestabstand von 2,0 m eingehalten werden. Bei besetzten Fahrzeugen ist
Blickkontakt mit dem Triebfahrzeugfiihrer zu suchen.

Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Gerdten

Fahrzeuge, Maschinen und Geréte diirfen nur mit Erlaubnis des Bahnbetreibers an
den von ihm festgelegten Stellen in Gleise eingesetzt und bewegt werden. Das Auf-
und Absteigen auf/von Fahrzeugen und Maschinen darf nur bei Stillstand erfolgen.
In der Regel ist dies auf der gleisfreien Seite oder der Seite, deren Gleis gesichert
ist, moglich. Bei Bahnen mit Stromschienen ist dies die Seite, auf der keine Strom-
schiene vorhanden ist (ACHTUNG: Stromabnehmer stehen in der Regel beidseitig
unter Spannung).
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Im Stillstand sind Fahrzeuge, Maschinen und Gerate gegen unbeabsichtigte Bewe-
gungen zu sichern. Bewegliche Teile oder Anbauten, die tiber das Profil hinausragen
kénnen, sind in Ruhestellung zu verriegeln (Profilfreiheit herstellen).

Grundsatzlich muss ein Sicherheitsabstand zu den in Betrieb befindlichen gefahr-
bringenden Teilen von Fahrzeuge, Maschinen und Geréte eingehalten werden.

Lagerflachen miissen festgelegt und bekannt gegeben werden. Arbeitsmittel
miissen so gelagert werden, dass sie:

» von Schienenfahrzeugen nicht erfasst werden kénnen,

nicht durch den Fahrtwind bewegt werden kdnnen,

durch die Eigenbewegung des Fahrzeugs nicht verrutschen, umkippen oder vom
Fahrzeug fallen kdnnen,

dass sie den geforderten Sicherheitsabstand zu spannungsfiihrenden Anlagen-
teilen allseitig einhalten,

die Funktion des Sicherheitsraums weiterhin gewahrleistet ist.

Kabeltrommeln sind gegen Wegrollen und Umstiirzen zu sichern.

41 Grundsdtzliche Regelungen in der Infrastruktur der
Deutschen Bahn AG

Der Bahnbetreiber regelt die Ausfiihrung der Arbeiten und die durchzufiihrenden
MaBnahmen in der Bau- und Betriebsanweisung (Betra). Die MaBnahmen gegen die
Gefahren aus dem Bahnbetrieb werden im Sicherungsplan durch den Bahnbetrei-
ber festgelegt.

Warnkleidung ist zu tragen, in den Farben fluoreszierendes Orange-Rot mit Reflex-

streifen sowie fiir das Sicherungspersonal in der Farbe fluoreszierendes Gelb mit
Reflexstreifen (siehe DGUV Information 212-016).
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SicherungsmaBnahmen gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb und Stra3enverkehr

4.2  Grundsdtzliche Regelungen fiir die Infrastruktur
der BOStrab-Bahnen und O-Busse

Die Betriebsleitung hat Anweisungen fiir die grundsatzliche Abwicklung zur Durch-
fuhrung von Arbeiten festzulegen.

Wegen der besseren Erkennbarkeit wird empfohlen, im Gleisbereich grundsatzlich
Warnkleidung der Klasse 3 in der Farbe fluoreszierendes Orange-Rot zu tragen. Bei
Gleisbaustellen ist es haufig von Vorteil, wenn Sicherungspersonal anhand der Far-
be ihrer Warnkleidung als solche erkennbar ist. Dazu kann Sicherungspersonal
Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb tragen.

Warn- und Sicherungsposten

Erlaubt es die Tatigkeit von Sicherungsposten, kdnnen diese gleichzeitig auch als
Warnposten eingesetzt werden. Wenn Sicherungsposten und Warnposten zum Ein-
satz kommen, sollten diese zwecks Vermeidung der sehr hohen Gefdhrdung durch
den Individualverkehr auf3erhalb des Verkehrsraums eingesetzt werden.

Arbeiten im Verkehrsraum offentlicher Straf3en

Bei Fahrleitungsarbeiten im Verkehrsraum o6ffentlicher StraBBen sind neben den Ge-
fahren durch den Bahnbetrieb auch die Gefahrdungen durch den Individualverkehr
zu berticksichtigen. Die StraBenverkehrsordnung (StVO) sieht in ihren Richtlinien
fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA) Regelplane fiir Absicherungs-
mainahmen gegeniiber dem Individualverkehr vor. Sicherungsmafnahmen sollten
mit der fiir den Stralenverkehr zustdndigen Behorde abgestimmt werden. Andern-
falls kann es sich um einen unzuldssigen Eingriff in den StraBenverkehr handeln.

Bei Instandhaltungsfahrten mit Oberleitungsmontagefahrzeugen oder anderen

Hubarbeitsbiihnen im Individualverkehr auf Gleisen von Stralenbahnen sind diese
Fahrzeuge wie jedes andere am StraBenverkehr teilnehmende Fahrzeug mit Sonder-
rechten zu betrachten. Das heif3t, spezielle SicherungsmaBnahmen gegeniiber dem
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Schienenverkehr sind nicht erforderlich. Es empfiehlt sich hinsichtlich der Gefahren
aus dem StraBenverkehr allerdings, das Fahrzeug zusatzlich aufféllig zu kennzeich-
nen (StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0)).

4.3  Grundsdtzliche Regelungen fiir die Infrastruktur
sonstiger Bahnen

Die Betriebsleitung hat Anweisungen fiir die grundsatzliche Abwicklung zur Durch-
filhrung von Arbeiten festzulegen.

Regelungen bzgl. der Warnkleidung sind nach Vorgaben des jeweiligen Infrastruk-
turbetreibers umzusetzen.
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5 Schutz gegen Absturz

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat Arbeiten auf bzw. an Oberleitungsan-
lagen unter Verwendung technischer Gerate durchfiihren zu lassen.

Zu den technischen Gerdten zdhlen z. B. Hubarbeitsbiihnen, Oberleitungsmontage-
fahrzeuge, und andere selbstfahrende Arbeitsmaschinen fiir Arbeiten in der Hohe.

5.1 Personliche Schutzausriistungen gegen Absturz (PSAgA)

Ist die Verwendung technischer Gerdte nicht moglich, hat der Unternehmer oder die
Unternehmerin dafiir zu sorgen, dass die Versicherten beim Besteigen von und bei
Arbeiten auf Oberleitungsanlagen PSAgA verwenden.

PSAgA ist als Auffangsystem so zu verwenden, dass

« ausgewdhlte Anschlagpunkte/Anschlagkonstruktionen an Oberleitungsanlagen
die bei einem Auffangvorgang auftretenden Krafte sicher aufnehmen kénnen,

« Anschlagpunkte, soweit moglich, oberhalb des Versicherten gewahlt werden, um
die mogliche Sturzbeanspruchung der PSAgA so gering wie moglich zu halten,

o ausschlielich Auffanggurte zum Einsatz kommen,

« eine fallddmpfende Funktion integriert ist,

« elektrische Gefdhrdungen vermieden werden.

Fiir PSAgA gilt in Deutschland nach PSA-BV (PSA-Benutzungsverordnung) die Pflicht
zu einer praktischen Unterweisung der Beschdftigten.

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat zu bewerten, welche Bauteile der
Oberleitungsanlage zum Anschlagen von PSAgA geeignet sind und die Versicherten
dahingehend zu unterweisen.

Steigbolzen und Sprossen von Steigleitern sind als Anschlagpunkte nicht geeignet.

Im Einzelfall kbnnen z. B. Fahr- und Tragseile keine ausreichende Tragfdhigkeit zum
Anschlagen von PSAgA besitzen.
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5.2  Beispiele fiir PSAgA zum Einsatz an Oberleitungsanlagen

Auffangsysteme fiir den Einsatz an Oberleitungen miissen neben einem Auffanggurt
folgende Bestandteile aufweisen:

« Fallddmpfer mit Verbindungsmittel oder

» mitlaufendes Auffanggerat einschliefilich beweglicher Fiihrung oder

» Hohensicherungsgerat

-
Zu Auffangsystemen siehe auch DGUV Regel 112-198 ,,Benutzung von persénlichen
Schutzausriistungen gegen Absturz*,
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Schutz gegen Absturz

Anschlagpunkt

——Verbindungsmittel

——————Falldampfer
T ———Auffangdse
——Auffanggurt

Abb.5.21 Auffangsystem mit Fallddmpfer: Der Auffanggurt wird tiber ein Verbindungsmittel

und einem Falldampfer mit einem Anschlagpunkt am Mast verbunden. Der Anschlagpunkt
liegt moglichst oberhalb.

Falldampfer— Anschlagpunkt

— Auffangdse

Mitlaufendes

— Auffanggurt
Auffanggerat

bewegliche ———
Flihrung

Endsicherung —

Verbindungsmittel

Abb.5.2 2 Auffangsystem mit mitlaufendem Auffanggerdt an beweglicher Fiihrung
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/‘-J T~
Anschlagpunkt Hohensicherungs-

ein- und ausziehbares— gerat
Verbindungsmittel

Auffangose

Auffanggurt

Bl B
- 5

Abb.5.2 3 Auffangsystem mit Hohensicherungsgerat

Abb. 5.2 4 Produktbeispiel fiir einen Auffanggurt
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Schutz gegen Absturz

5.3 Besteigen von Masten
Beim Besteigen von Masten miissen die Versicherten PSAgA benutzen.

Material, Werkzeuge und Hilfsmittel sind mit geeigneten Vorrichtungen, wie Seil-
zligen, vom Boden aus zur Arbeitsstelle zu transportieren.

Versicherte diirfen beim Besteigen (Auf- und Absteigen) von Masten nur solche Teile
mitfiihren, die ein sicheres Begehen nicht beeintrachtigen.

Werden von Versicherten Material, Werkzeuge oder Hilfsmittel auf Masten transpor-
tiert, ist darauf zu achten, dass deren Gewicht so gering wie moglich ist, die Gefahr
des Hdngenbleibens an Mastbauteilen oder des Ausschwingens vermieden wird
und keine Gefahr durch einen méglichen Windangriff gegeben ist.

PSAgA kann mit nachfolgenden Methoden fiir sicheres Besteigen von Masten einge-
setzt werden:

* Y-Seil-Methode

e Schlaufen-Methode mit mitlaufendem Auffanggerdat am Mastfuf3

5.3.1 Y-Seil-Methode

Bei derY-Seilmethode werden zwei Verbindungsmittel mit der Auffangose des Auf-
fanggurtes verbunden. Dabei sind beide Verbindungsmittel mit je einem Verbin-
dungselement und und mit Fallddmpfer ausgestattet. Ergdnzend zu beachten ist die
DGUV Regel 112-198.

Beim Besteigen des Oberleitungsmastes sind die Verbindungsmittel abwechselnd
zur Sicherung gegen Absturz einzusetzen. Es ist sicherzustellen, dass zu jedem
Zeitpunkt mindestens ein Strang des Y-Seils mit dem Oberleitungsmast verbunden
ist.
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Abb. 5.3.11

Beispiel eines zweistrangigen
Verbindungsmittels (Y-Bauform) mit
integriertem Falldampfer

Abb.5.3.12

Besteigung eines Mastes
unter Anwendung der
Y-Seil-Methode

27



Schutz gegen Absturz

—

Abb.5.3.21 Besteigung eines Mastes unter Anwendung der Schlaufenmethode

5.3.2 Schlaufen-Methode mit mitlaufendem Auffanggerat am Mastfuf3

Die Schlaufen-Methode ist eine Sicherungsmethode bei der unter Anwendung eines
Sicherungsseils und mehrerer, durch Bandschlaufen gebildeter Anschlagpunkte ein
gesichertes Besteigen von Masten fiir die erste aufsteigende und zuletzt absteigen-

de Person méglich ist. Das Sicherungsseil durchlauft dabei am Mastfu das dazuge-
horige Sicherungsgerat.

Nach Befestigung des Sicherungsseils an einem {iber dem Arbeitsplatz liegenden
Anschlagpunkt kann das Seil als bewegliche Fiihrung unter Benutzung eines dazu-
gehorigen mitlaufenden Sicherungsgerdtes von weiteren Personen verwendet
werden.

Die erste aufsteigende Person verbindet das Sicherungsseil mit einer Auffangose
seines bzw. ihres Auffanggurtes. Im Verlauf des Besteigens installiert sie in regelma-
Bigen Abstanden mit Bandschlaufen und Karabinerhaken Anschlagpunkte und
hangt das Sicherungsseil in diese ein. Im Sturzfall blockiert das Sicherungsgerat
(siehe Abb. 5.3.2 1, links) das nachlaufende Sicherungsseil. Ein Retten ist durch
weiteres Nachlassen des Sicherungsseils unmittelbar moglich.
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Abb.5.41 Beispiel flir die Haltefunktion

5.4  Arbeiten auf Masten

Bei der Durchfiihrung von Arbeiten auf Masten haben sich die Versicherten mit
PSAgA zu sichern. Hierbei ist der Auffanggurt immer in einem der Auffangsysteme
gemaf Abschnitt 5.1zu verwenden.

Zusatzlich haben sich die Versicherten mittels eines Halteseils am Arbeitsplatz zu
positionieren. Das Halteseil ist mittels einer Ldngeneinstellvorrichtung auf die erfor-
derliche Lange einzustellen.

Bei der Positionierung am Arbeitsplatz wird ein Halteseil von einer seitlichen Halte-
dse des Auffanggurtes um ein tragfdhiges Bauelement des Oberleitungsmastes zur

gegeniiberliegenden Haltedse gefiihrt (zweistrdngige Seilfiihrung).

Die alleinige zweistrdngige Arbeitsplatzpositionierung stellt keine Sicherung gegen
Absturz dar.
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5.5  Arbeiten auf Oberleitungsmontagefahrzeugen

Arbeitsbithnen von Oberleitungsmontagefahrzeugen miissen tiber ein Geldnder
(Mindesthohe: 1,1m), Handlauf, Knieleiste und FuBleiste verfiigen. Bei Arbeiten auf
Arbeitsbiihnen von Oberleitungsfahrzeugen sind grundsatzlich PSAgA zu verwen-
den. Ausnahmen sind in der Gefdhrdungsbeurteilung zu dokumentieren.

Bei Arbeiten, die auBerhalb der Arbeitsbithnen durchgefiihrt werden oder bei
Arbeiten unter Benutzung von Hilfsmitteln zur Standorterhdhung, ist die PSAgA
zu benutzen.

Zusétzlich zu Bewegungen der Arbeitsbiihne diirfen Fahrbewegungen nur nach
Zustimmung des Bithnenbedieners durchgefiihrt werden. Die Arbeitsbiihne darf
hierbei héchstens bis zu einer Ausladung von 5,0 m ausgefahren werden. Zwischen
dem Biihnenbediener und den beteiligten Personen muss eine gegenseitige Ver-
standigung sichergestellt sein. Der Biihnenbediener hat den Standort so zu wahlen,
dass er einen ausreichenden Uberblick iiber die beabsichtigten Bewegungsabldufe
hat.

Wenn der Fahrer oder die Fahrerin des Oberleitungsfahrzeuges gleichzeitig die Be-
dienung der Hubarbeitsbiihne und die Bedienung von der Arbeitsplattform durch-
fiihrt, ist eine zweite geeignete Person in der Notablasssteuerung der Hubarbeits-
biihne einzuweisen, welche sich in der mittelbaren Ndhe (Ruf- und/oder Sichtweite)
befindet.

5.6 Rettung

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat geeignete Manahmen zur Rettung
von Personen von Oberleitungsanlagen festzulegen. Die dazu erforderlichen Ein-
richtungen und persdnlichen Schutzausriistungen zum Retten, z. B. Hohenrettungs-
gerdte, sind im Bereich jeder Arbeitsstelle bereitzustellen.
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-
Beim Besteigen von und Arbeiten auf Oberleitungsanlagen werden die Versicherten
im Falle eines Sturzes von der PSAgA aufgefangen. Dabei kann es erforderlich sein,
dass die Versicherten gerettet werden miissen. Grundsdtzlich besteht bei zu langen
bewegungslosen Hangen im Auffanggurt fiir Versicherte die Gefahr eines
Hdngetraumas.

Zur Rettung von Personen siehe auch DGUV Vorschrift 1,,Grundsdtze der Prdven-
tion“im Abschnitt , Erste Hilfe“ und DGUV Regel 112-199 ,,Retten aus Hohen und
Tiefen mit personlichen Absturzschutzausriistungen.

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat dafiir zu sorgen, dass die Versicher-
ten die RettungsmafRnahmen auslésen und durchfiihren konnen. Hierzu sind die
Versicherten durch Unterweisung und praktische Ubung im Umgang mit den Ret-
tungsmainahmen vertraut zu machen. Dies muss mindestens einmal jahrlich
erfolgen.
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6 Arbeiten an Querfeldern und
Querverspannungen

Arbeiten an Querfeldern und Querverspannungen diirfen nur von Oberleitungsmon-
tagefahrzeugen/Hubarbeitsbiihnen durchgefiihrt werden. Arbeiten von schienen-
fahrbaren Montageleitern sind unter Beachtung von Abschnitt 8 zuldssig.
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7 Umgang mit Hubarbeitsbiihnen

Unterweisung und Auftrag erforderlich
Unter dem Begriff ,,Hubarbeitsbiihnen“ werden hier alle Gerdte mit beweglichen
Arbeitsbiihnen flir Oberleitungsarbeiten zusammengefasst.

Hubarbeitsbiihnen diirfen nur von Personen bedient werden, die in deren Bedie-
nung gemafl DGUV Grundsatz 308-008 geschult, unterwiesen und hierzu schriftlich
beauftragt sind. Die DGUV Information 208-019 beschreibt den sicheren Umgang
mit fahrbaren Hubarbeitsbhiihnen.

Neben der speziellen maschinenbezogenen Ein- und Unterweisung im Umgang mit
Hubarbeitsbiihnen sind die Beschéftigten tiber weitere Gefahrdungen und daraus
resultierende SchutzmaBnahmen, die aus der durchzufiihrenden Arbeit oder aus dem
Umfeld entstehen, zu unterweisen. Zum Nachweis der korrekten Unterweisung erfolgt
deren Dokumentation. Die Betriebsanweisung stellt in Verbindung mit der Gefahr-
dungsbeurteilung die Grundlage fiir Unterweisungsinhalte dar.

Bei Arbeiten unter Spannung im Nahverkehr miissen sich mindestens zwei Perso-
nen auf der Arbeitsbiihne aufhalten, es sei denn, es handelt sich um Arbeiten gerin-
gen Umfangs, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen erfolgen, z. B. Kontrolltatig-
keiten an Oberleitungen.

Hubarbeitsbiihnen miissen unter Beriicksichtigung der Bedienungsanleitung und

der Bodenverhaltnisse so aufgestellt werden, dass bei bestimmungsgemaéfiem

Betrieb

« die Standsicherheit gewahrleistet ist und

» mogliche Quetsch- und Scherstellen zwischen Arbeitsbiihne und Gebaude- oder
Anlagenteilen nicht zu Personengefdahrdungen fiithren kénnen.

Vor einem Einsatz von Hubarbeitsbiihnen ist zu priifen, ob erforderliche Abstiitzun-

gen auf geeignetem Untergrund ordnungsgemaf3 aufliegen. Kraftbetriebene Ab-
stiitzeinrichtungen sind beim Aus- und Einfahren zu beobachten.
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Umgang mit Hubarbeitsbiihnen

Die PSAgA ist bei Teleskophubarbeitsbithnen grundsétzlich zu benutzen. Wenn
jedoch die tatigkeitsbezogene Gefahrdungsbeurteilung zu dem Ergebnis kommt,
dass die Versicherten nicht durch Herausfallen aus der Biihne gefdhrdet werden
konnen, kann auf das Tragen der PSAgA verzichtet werden. Vorgaben durch den
Inverkehrbringer sind zu beachten.

Vor Beginn der Arbeiten auf der Arbeitsbiihne miissen die eingeklappten Gelander
aufgestellt werden. Ist dies nicht moglich, so ist zwingend PSAgA zu benutzen.

Maoglichkeiten der Rettung sind sicherzustellen, wie z. B. Sicherstellung der ersten
Hilfe, zweite Person muss die Hubarbeitsbiihne vom Untergestell aus bedienen
kénnen (Moglichkeit des Notablasses).

Hubarbeitsbiihnen, die im Arbeitskorb mit Personen besetzt sind, diirfen nur ver-

fahren werden, wenn

« der Hersteller die Biihne fiir so einen Einsatz konzipiert hat (ob und in welchen
Betriebszustdanden eine Hubarbeitsbiihne verfahren werden darf, bestimmt der
Hersteller),

» der Fahrweg so beschaffen ist, dass die Standsicherheit der Hubarbeitsbhiihne
nicht beeintrachtigt wird (siehe Bedienungsanleitung) und die Personen auf der
Arbeitsbiihne nicht gefahrdet werden,

 sich im Fahrbereich keine Hindernisse befinden,

« sich die Personen auf der Arbeitsbiihne und der Fahrzeugfiihrer am Arbeitsplatz
Uiber Verstandigungseinrichtungen abgestimmt haben,

 Schrittgeschwindigkeit nicht tiberschritten wird.

Hubarbeitsbiihnen gegen Verkehrsgefahren sichern

Hubarbeitsbiithnen, die im Verkehrsraum von Fahrzeugen aufgestellt werden oder in
diesen Verkehrsraum hineinragen kénnen, sind gegen Verkehrsgefahren zu sichern
(siehe auch Abschnitt 4). Das Sichern erfolgt z. B. durch Sicherungsfahrzeuge,
Warnleuchten, Absperrungen, Sicherungsposten, Warnposten. Der Bereich unter-
halb seitlich ausgeschwenkter Arbeitsbithnen und der Tragkonstruktion ist dabei zu
beriicksichtigen.
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Hubarbeitsbiihnen fiir Arbeiten unter Spannung (AuS)

Fiir Arbeiten an oderin der Nahe von Oberleitungen, die unter einer Spannung von

bis DC 1500V stehen, dirfen Hubarbeitsbiihnen nur benutzt werden, wenn die

Arbeitsbithne so isoliert ist, dass

« sie der Norm DIN VDE 0682-742 entspricht. Fiir Arbeiten im Regen muss die ent-
sprechende, zusatzliche Priifung erfolgt sein und die Bedienungsanleitung des
Fahrzeugherstellers muss die Arbeiten im Regen zulassen.

» Personen durch ihren Standort auf der Arbeitsbiihne gegen Erdpotential und
gegen die im unmittelbaren Arbeitsbereich befindlichen mit Erdpotential oder
einem anderen Potential in Verbindung stehenden Teile isoliert sind (Standort-
isolierung der Arbeitsbithne durch doppelte Isolation),

o die Isolierung fiir mindestens DC 1500 V bemessen ist,

« leitfahige Teile, z. B. herabhdngende Leitungen, die Standortisolierung nicht
beeintrachtigen

« die Arbeitsbiihne beim Bruch von Isolatoren nicht abstiirzen kann und

« die fiir diese Tatigkeit eingesetzten Versicherten die entsprechende Qualifizierung
fiir AuS haben und Ersthelfer sind.

Fiir die Wiederholungspriifung wird die VDV-Schrift 580 ,,Isolierte Hubarbeitsbiih-
nen fiir Arbeiten an Oberleitungsanlagen bis DC 1500 V“ empfohlen.

Sofern fiir Arbeiten im Bereich oberhalb von spannungsfiihrenden Oberleitungen,
z.B. Instandhaltungsarbeiten an Mastleuchten, Hubarbeitsbiihnen eingesetzt wer-
den, die dann der vorstehend genannten Bedingung einer doppelten Isolation bei
Beriihren der Oberleitung nicht mehr entsprechen, muss sichergestellt werden,
dass die Oberleitung nicht beriihrt werden kann.

Isolation priifen

Hubarbeitsbiihnen sind arbeitstaglich einer Sichtpriifung zu unterziehen. Hubar-
beitsbiihnen sind mindestens jahrlich einer Priifung durch eine zur Priifung befa-
higte Person zu unterziehen.
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Umgang mit Hubarbeitsbiihnen

Die Isolatoren sind bei Bedarf auch zwischen den regelmafiigen Priifungen zu reini-
gen, z.B. wenn infolge einer ortlich bedingten erhdhten Verschmutzung, in Verbin-
dung mit Feuchtigkeit durch Nebel oder Regen, die Gefahr einer nicht ausreichen-
den Isolation besteht.
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8 Einsatz von Leitern

Der Einsatz von Leitern ist bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen nur erlaubt, wenn
keine anderen technischen Mittel méglich sind oder deren Einsatz unverhaltnis-
mafig ist.

-

Nach Betriebssicherheitsverordnung (Anhang 1,,Besondere Vorschriften fiir be-

stimmte Arbeitsmittel“zu § 6, Abschnitt 3.1.4) ist die Verwendung von Leitern nur in

solchen Fdllen zuldssig, in denen

a) wegen der geringen Gefidhrdung und wegen der geringen Dauer der Verwendung
die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel nicht verhdltnismdfig ist und

b) die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass die Arbeiten sicher durchgefiihrt wer-
den kdnnen.

Geringe Dauer der Verwendung bedeutet, dass der Umfang der Arbeiten mit der
Leiter einen Zeitraum von maximal 2 Stunden je Arbeitsschicht nicht tiberschreitet.

8.1 Einsatz von Anlegeleitern

Der Einsatz von Anlegeleitern ist bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen grundsatzlich
nicht zuldssig. Ausnahmen bilden der Einsatz von Anlegeleitern beim Herstellen
von Griindungen, wie zum Beispiel Mastgriindungen, das Herstellen von Erdungs-
mafinahmen an Briickenwiderlagern oder das Anbringen von Kilometrierungsele-
menten, wie z. B. Hektometertafeln an Fahrleitungsmasten. Hierbei muss immer ein
Sturz/Umkippen/Hineingelangen in den Fahrbereich und/oder Bereich der Oberlei-
tungsanlage ausgeschlossen werden.
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Einsatz von Leitern

8.2 Einsatz von schienenfahrbaren Montageleitern

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat zu entscheiden, ob entsprechend der
Gefdahrdungsbeurteilung und unter Beriicksichtigung der aktuellen Vorschriften der
Einsatz von schienenfahrbaren Leitern zu begriinden und sicher moglich ist. Die
zuldssigen Arbeiten hat er dabei festzulegen und zu beschreiben. Es sind die jewei-
ligen Herstellerangaben zur bestimmungsgemafien Verwendung zu beachten.

Der Einsatz schienenfahrbarer Leitern ist nur im gesperrten Gleis/Baugleis erlaubt.

Beim Einsatz schienenfahrbarer Montageleitern sind folgende Tatigkeiten zuldssig:

« einfache Regulierungsarbeiten, wie z. B. Seitenlage- und Hohenlageregulierung;

» Hangermontage, Y-Seilmontage,

 Einbau von Bz-Seil ummantelt (isoliertes Tragseil),

o Isolator im Langskettenwerk ein-/ausbauen,

 Richtseilhdnger regulieren und erneuern unter Beriicksichtigung der maximal
zuldssigen Arbeitshohe,

 Fahrdrahtseitenlage am Stiitzpunkt regulieren,

e Pressen von Stromverbindern,

o Warnschilder, El-Signale im Querfeld bzw. Kettenwerk montieren oder
demontieren,

» Pressen von TragseilstofBverbindern und Montage von Fahrdrahtstoverbindern,

 Verlegen von Schalterquerleitungen tiber bestehende Kettenwerke,

 Verlegen von Seilen/Dréhten tiber bestehende Kettenwerke,

 im Querfeld Stiitzpunkte verschieben,

» Vogel- und Kleintierabweiser einbauen,

o Kreuzungsstdbe aufbauen und verschieben,

o Zughub, inkl. dazugehoriger Abspann-/Seilklemmen und auch Seilverlangerun-
gen (Rundschlingen) aufsetzen bei der Demontage von Langskettenwerk.

Der Einsatz von schienenfahrbaren Leitern fiir andere, hier nicht genannte Tatigkei-
ten ist durch den Unternehmer oder die Unternehmerin (oder von ihm oder ihr Be-

auftragten) und den Verantwortlichen vor Ort nachweislich zu begriinden.
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Schwere Bauteile/-komponenten ab 10 kg Gesamtgewicht sind in einer geeigneten
Art und Weise, ggf. separat, zum Arbeitsort zu beférdern und zu sichern.

Montageleitern miissen wahrend der Benutzung standsicher und sicher begehbar
aufgestellt sein, so dass ein Kippen der Leiter ausgeschlossen werden kann. Die
Kippsicherung ist gemaf} Bedienungsanleitung des Herstellers zu verwenden.

Durch den Einsatz der Kippsicherung kann ein Kippen der Leiter beim Einsatz in den
Gleisen weitestgehend ausgeschlossen werden.

Vor dem Besteigen von schienenfahrbaren Leitern haben die Versicherten PSAgA
anzulegen.

Die obersten vier Sprossen von fahrbaren Leitern diirfen nur dann bestiegen wer-
den, wenn PSAgA verwendet wird.

Die Sicherung gegen Absturz erfolgt vorzugsweise durch Anschlagen des Verbin-
dungsmittels am Fahrdraht, Tragseil oder Richtseil. Ob die Anforderungen jeweils
ausreichend sind, muss im Einzelfall anhand des Zustandes des gesamten Ketten-
werks gepriift werden und kann ohne diese Priifung nicht im Vorfeld definiert wer-
den. Wenn am Fahrdraht, Tragseil oder Richtseil gearbeitet wird, kann z. B. die Mon-
tageleiter als Anschlagpunkt dienen, sofern dies vom Leiterhersteller zugelassen ist
und evtl. vorgegebene Mafinahmen getroffen wurden.

Schienenfahrbare Leitern diirfen nur von auf3erhalb des Fahrgestells geschoben
jedoch nicht gezogen werden. Dabei darf sich keine Person auf der Leiter aufhalten.
Ausnahmen dazu sind nur moglich, wenn die zustdndige Behorde im Einzelfall eine
Ausnahmengenehmigung nach Betriebssicherheitsverordnung erteilt hat.

Vor dem Ausheben der Leiter aus dem Gleis ist das Schiebeteil einzufahren.

Beim Verschieben auf Schienen oder beim Transport im Gleisbereich miissen schie-
nenfahrbare, unbesetzte Leitern einen Schutzabstand von 0,6 m zu unter Spannung
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Einsatz von Leitern

stehenden Teilen einhalten. Die Arbeiten diirfen nur von einer Elektrofachkraft fiir
Oberleitungsanlagen oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person fiir Oberlei-
tungsanlagen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft fiir Oberleitungsanlagen ausge-
fuihrt werden. Dieser Abstand ist auch einzuhalten, wenn die Leiter in das Gleis ein-
gesetzt oder herausgehoben wird.

Arbeiten unter Spannung (bis 1500V DC) diirfen auf dafiir geeigneten und gepriiften
Holz- oder Kunststoffleitern durchgefiihrt werden, wenn ein Schutzabstand zu ge-
erdeten Teilen oder Teilen mit anderem Potential von mindestens 1,0 m eingehalten
werden kann.

8.3 Einsatz von Mastleitern

Zum Besteigen von Betonmasten sind ausschlieBlich Mastleitern mit integrierten
festen Flihrungen einzusetzen. Diese Leitern miissen fiir die Masten geeignet sein.

Die Versicherten haben vor dem Besteigen von Mastleitern PSAgA anzulegen und

diese bei der Montage der Leitern, beim Besteigen und Arbeiten auf Mastleitern zu
benutzen.
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9 Sicherheitsmaflnahmen gegen Gefahren
durch unter Spannung stehende Teile der
Fahrleitungsanlage

9.1 Allgemeines

Abstimmung

Uber die vorgesehenen Arbeiten an Fahrleitungsanlagen ist der Anlagenverantwort-
liche des Bahnbetreibers vom Arbeitsverantwortlichen vor Beginn zu verstandigen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Bahnbetreiber Arbeiten durch betriebsfrem-
de Unternehmen ausfiihren lasst und der Arbeitsverantwortliche nicht Mitarbeiter
oder Mitarbeiterin des Bahnbetreibers ist.

Bei Einsatz von betriebsfremden Unternehmen hat der Anlagenverantwortliche eine
vom betriebsfremden Unternehmen benannte verantwortliche Person nachweislich
einzuweisen.

Diese Ubergabe sollte vor Ort und bei Tage erfolgen. Die verantwortliche Person des
betriebsfremden Unternehmens weist die Arbeitsverantwortlichen seines Unterneh-
mens ein. Der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers unterweist die ausfiih-
renden Personen.

Auswahl der Arbeitsmethode

Schon bei der Planung der Arbeiten ist die Arbeitsmethode festzulegen. Grund-
satzlich sind die Arbeiten im spannungsfreien Zustand durchzufiihren. Benachbarte
Schaltgruppen bzw. Anlagenteile sind auszuschalten und mit der Riickleitung zu
verbinden. K&nnen Schaltgruppen bzw. Anlagenteile aus betrieblichen Griinden
nicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden, ist die Arbeitsmethode ,,Arbeiten in
der N@he unter Spannung stehender Teile“ und bei Nennspannungen bis
AC1000V/DC 1500V ,Arbeiten unter Spannung* anwendbar.

Meldung von Arbeiten, Kommunikation und Verantwortlichkeiten
Grundsatzlich ist der Ablauf zwischen den handelnden Personen auf einer Baustelle

abzustimmen.

Die eindeutige und rechtzeitige Abstimmung des Ablaufs der geplanten Arbeiten
zwischen dem Anlagenverantwortlichen und dem Arbeitsverantwortlichen ist eine
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Sicherheitsmafinahmen gegen Gefahren durch unter Spannung stehende Teile der Fahrleitungsanlage

Voraussetzung fiir das sichere Arbeiten und die sichere Durchfiihrung des
Bahnbetriebes.

Vor Beginn der Arbeiten muss der Arbeitsverantwortliche dem Anlagenverantwortlichen
die Art, den Ort und die Auswirkung der vorgesehenen Arbeit auf die Anlage melden.

Die Pflicht, samtliche Arbeiten abzustimmen ergibt sich daraus, dass diese Tatigkei-
ten grundsatzlich Eingriffe in den Bahnbetrieb darstellen. Die Auswirkungen dieser

Tatigkeiten miissen deshalb vom Anlagenbetreiber beurteilt und akzeptiert werden.
Nur der Anlagenverantwortliche darf die Durchfiihrungserlaubnis fiir die vorgesehe-
ne Arbeit geben.

Auf jeder Baustelle muss jederzeit ein Arbeitsverantwortlicher anwesend sein, der
die unmittelbare Verantwortung fiir die Durchfiihrung der Arbeit tragt. Er erteilt die
Freigabe zum Arbeiten und er muss alle an der Arbeit beteiligten Personen {iber alle
vorhersehbaren Gefahren z.B. liber die Arbeitsgrenzen in Ldngs- und Querrichtung
informieren. Besonders in Querrichtung miissen bei Bedarf, z.B. im Bahnhofsbe-
reich oder an Einspeisepunkten weitere markante Punkte (Trenner, Isolatoren,
Schalterleitungen ...) konkret benannt werden. Auf Besonderheiten wie Mehrgleis-
ausleger oder Mittelmasten mit unterschiedlichen Schaltgruppen, Spannung fiih-
rende obere Richtseile, Einspeisungen bzw. auch andere Kabelauffiihrungen, kreu-
zende Leitungen, Speiseleitungen, abweichende und besondere Schaltzustande,
Gefahrenstellen durch nicht ausreichende Abstdnde etc. ist hinzuweisen. Diese
Unterweisung zu den einzuhaltenden Arbeitsgrenzen ist Bestandteil der Gefahr-
dungsbeurteilung und der Inhalt muss dokumentiert werden.

Ungiinstige Witterungsbedingungen

Bei ungiinstigen Umgebungsbedingungen, z.B. bei Nebel, Sturm, Raureif, sind
Arbeiten an Fahrleitungsanlagen einzuschranken oder einzustellen. Erforderlichen-
falls sind vom Anlagenverantwortlichen oder vom Arbeitsverantwortlichen Mafinah-
men fiir das Abwehren von Gefahren bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen durch
besondere Witterungsverhdltnisse, z. B. bei Niederschlag, Nebel oder Wind, festzu-
legen. Die Manahmen kdnnen z.B. durch Arbeitsanweisungen festgelegt werden.
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Der Anlagenverantwortliche ist umgehend iiber die Einstellung oder Nichtaufnahme
der Arbeiten zu informieren.

Bei aufziehenden Gewittern sind Arbeiten an Fahrleitungsanlagen sowie an daran
angeschlossenen Betriebsmitteln, Arbeiten an groBen leitfahigen Konstruktionen
und Arbeiten auf erh6hten Standorten, einzustellen, wenn Blitz und Donner wahr-
nehmbar sind. Ebenfalls diirfen keine Arbeiten an Anlagenteilen der Bahnerdung
und keine Arbeiten an Anlagenteilen zur Verbindungen mit der Riickleitung durchge-
fiihrt werden.

9.2  Arbeiten im spannungsfreien Zustand

Soweit nicht Ausnahmen (siehe Abschnitt 9.3) zugelassen sind, sind die fiinf
Sicherheitsregeln anzuwenden:

« Freischalten,

o Gegen Wiedereinschalten sichern,

» Spannungsfreiheit feststellen,

Erden und KurzschlieRen,

» Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Abgrenzung der Arbeitsstelle

Bei Oberleitungsanlagen sind die Abgrenzungen der Arbeitsstellen in der Regel zu
erkennen, da ein direkter Bezug zum Gleis besteht und Isolatoren sowie Strecken-
trenner als Anhaltspunkte fiir die Abgrenzungen dienen kdnnen.
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Sicherheitsmafinahmen gegen Gefahren durch unter Spannung stehende Teile der Fahrleitungsanlage

Tabelle1 Kennzeichnung der Arbeitsstelle

Besonderheiten und Unterschiede abhangig von der Nennspannung und Betrieb

bis AC1000V /DC 1500V

Auf eine Kennzeichnung der Arbeitsstelle
darfverzichtet werden. Die Kennzeichnung
wird aber empfohlen.

tiber AC1kv/DC1,5 kV

Die Abgrenzung der Arbeitsstelle in Langs-
richtung darf allein durch die Erdungsstan-
gen der Erdungsvorrichtungen sichergestellt
werden. In Querrichtung muss die Abgren-
zung der Arbeitsstelle klar erkennbar sein
(z.B. Richtseilisolator). Bei uniibersichtli-
chen Anlageteilen sollten an besonderen
Gefahrenpunkten die Arbeitsgrenzen durch
Schilder und/oder zusétzliche Erdungsvor-
richtungen gekennzeichnet werden. Die
Arbeitsgrenzen sind durch den Arbeitsver-
antwortlichen klar zu definieren, in Langs-
richtung, Querrichtung und Hohe.

9.2.1 Freischalten

Der Speiseabschnitt der Fahrleitungsanlage bzw. einer Schaltgruppe ist von allen
Einspeisungen freizuschalten, wenn an diesem Abschnitt gearbeitet werden soll.

Der Anlagenverantwortliche legt die MaBnahmen zum Freischalten fest. Wird das
Freischalten nicht durch den Anlagenbetreiber durchgefiihrt, ist der Anlagenverant-
wortliche vorher zu verstandigen (siehe auch Abschnitt 9.1).

9.2.2 Gegen Wiedereinschalten sichern

Alle Schaltgerate, mit denen die Arbeitsstelle freigeschaltet worden ist, miissen
moglichst durch Sperren der Betdtigung, mindestens durch ein Verbotszeichen
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gegen Wiedereinschalten gesichert oder gekennzeichnet werden. Fiir die Sicherung
gegen Wiedereinschalten ist der Schaltende verantwortlich.

Verbotszeichen

In Fahrleitungsanlagen bei handbetatigten Schaltern darf auf ein Verbotszeichen
verzichtet werden, wenn durch technische Einrichtungen ein Wiedereinschalten
verhindert ist.

Ferngesteuerte Schalter in Fahrleitungsanlagen, deren Antriebe unter Verschluss
gehalten sind, werden Schaltern in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstdtten
gleichgestellt. Auf eine Anweisung, dass eine Schalthandlung bei ferngesteuerten
Schaltern nur mit Zustimmung der Schaltstelle erlaubt ist, kann verzichtet werden,
wenn die Schalter durch technische MaRnahmen vor Ort so gesichert sind, dass sie
nur durch Befugte betatigt werden kénnen.

Diese technischen Einrichtungen, die ein Wiedereinschalten verhindern sollen,
konnen z.B. Vorhdngeschlosser oder verschlieflbare Antriebe sein.
9.2.3 Spannungsfreiheit feststellen

Die Spannungsfreiheit muss direkt an oder so nah wie moglich an der Arbeitsstelle
festgestellt werden.

Die Spannungsfreiheit darf nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektro-
technisch unterwiesene Person festgestellt werden.

Die Spannungsfreiheit freigeschalteter Abschnitte von Fahrleitungsanlagen ist
immer festzustellen

e mit geeigneten Spannungspriifern,

o durch Einlegen fest eingebauter Erdungseinrichtungen.
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Sicherheitsmafinahmen gegen Gefahren durch unter Spannung stehende Teile der Fahrleitungsanlage

Bei Stérungen und Unfallen darf ausnahmsweise in Bereichen von Kurzschlussstrs-
men < 25 kA die Spannungsfreiheit durch Tasten mit der Priifspitze der Erdungsvor-
richtung an festen Bauteilen der Oberleitungsanlagen festgestellt werden. Die iso-
lierende Betdtigungsstange muss technisch zugelassen und muss mindestens
4,0m lang sein.

Zum Schutz der Anwender von Bahnerdungsvorrichtungen konnen durch die Infra-
strukturbetreiber vor Einsatz der Bahnerdungsvorrichtung folgende zusatzliche Re-
gelungen getroffen werden: Unmittelbar vor dem Einhdngen der Bahnerdungsvor-
richtung ist die Anzeige des Spannungspriifers nochmals zu kontrollieren.

Kurze Spannungspriifer die zum Einsatz an Bahnenergieleitungen und Schalter-
querleitungen vorgesehen sind, diirfen nicht zur Feststellung der Spannungsfreiheit
an Oberleitungen verwendet werden.

9.2.4 Erden und KurzschliefRen

Durchfiihrung der Erdungsmafinahmen

An der Arbeitsstelle sind alle Teile der Fahrleitungsanlage, an denen gearbeitet wer-
den soll, mit dem Riickleiter (Fahrschiene) zu verbinden (Bahnerden). Diese Verbin-
dung muss von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein. Ist dies nicht moglich, muss
durch andere geeignete Mafnahmen sichergestellt werden, dass diese Verbindung
mit dem Riickleiter zuverldssig wirksam bleibt.

Solche Mafnahmen sind z. B. Bewachung der eingehdngten Verbindung mit dem
Riickleiter bzw. fest eingebaute Verbindungen. Als fest eingebaut gilt eine Verbin-
dung mit der Riickleitung, wenn diese Verbindung nur fiir den Zeitraum der Arbeiten
hergestellt ist und nur mit Werkzeugen zu losen ist.

Abstimmung der Erdungsmafinahmen
Alle zum Erden und Kurzschlieen erforderlichen Mainahmen sind mit dem Anla-

genverantwortlichen vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Fiir das Erden und
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KurzschlieBen kann z.B. die Sperrung von Gleisen erforderlich werden oder es kann
die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes, z. B. mit Brennkrafttraktion oder im
Schwungfahrbetrieb, gefordert werden. In diesem Fall muss die Verbindung mit der
Riickleitung entsprechend profilfrei ohne Einschrankung des Regellichtraumes aus-
gefiihrt werden.

Bei betriebsfremden Unternehmen, die im Auftrag des Anlagenbetreibers tatig wer-
den, ist fiir das sachgerechte Erden und KurzschlieBen aufgrund von Arbeiten an
Fahrleitungsanlagen der Arbeitsverantwortliche des betriebsfremden Unterneh-
mens zustandig.

Stehen dem betriebsfremden Unternehmen fiir das Erden und Kurzschlie3en quali-
fizierte Arbeitskrafte nicht zur Verfiigung, kann das Unternehmen auf den Anlagen-
verantwortlichen zuriickgreifen. In diesem Fall muss der Auftraggeber oder die Auf-
traggeberin das sachgerechte Erden und KurzschlieBen organisieren. Zwischen
Auftraggeber oder Auftraggeberin und Auftragnehmer oder Auftragnehmerin ist vor
Beginn der Arbeiten zu kldren, wer diese Arbeiten durchfiihrt.

Missen betriebsbedingt Erdungs- und Kurzschlussvorrichtungen profilfrei montiert
werden und sind diese gleichzeitig als Arbeitsgrenzen definiert, dann sind die
Arbeitsgrenzen besonders zu kennzeichnen.

Ausfiihrende Person

Um die richtige Reihenfolge der Einzelhandlungen beim Verbinden mit der Riicklei-
tung sicherzustellen, diirfen diese nurvon ein und derselben Person ausgefiihrt
werden. Sie muss fiir diese Tatigkeit qualifiziert sein. Gleiches gilt fiir das Aufheben
dieser Verbindung.

Fiir das Verbinden mit der Riickleitung muss folgende Reihenfolge eingehalten
werden:

1. Kontaktstiick an der Fahrschiene befestigen und auf festen Sitz priifen.

2. Kontaktstiick am Fahrdraht einhdngen, befestigen und auf festen Sitz priifen.
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Tabelle 2 Verbindung mit der Riickleitung — Bahnerden und Kurzschlieen

Besonderheiten und Unterschiede abhangig von der Nennspannung und Betrieb

bis AC1000V /DC 1500V

iiber AC1kV/DC 1,5 kV

Bei Nennspannungen bis AC 1000V /

DC 1500V darfvon einer Verbindung mit

dem Riickleiter nur dann abgesehen

werden, wenn

e der spannungsfreie Zustand durch
Freischalten, Gegen-Wiedereinschal-
ten-Sichern und Spannungsfrei-
heit-Feststellen hergestellt ist und

e Riickspeisungen, auch durch Fahrzeu-
ge, z.B. aus Umformern, Kondensato-
ren, verhindert sind und

e \erbindungen mit unter Spannung
stehenden Fahrleitungen durch Uber-
briicken von Trennstellen durch Strom-
abnehmer ausgeschlossen sind und

e gefdhrdende Beriihrungsspannungen
durch beeinflussende Anlagen ausge-
schlossen sind

Es muss vor und hinter der Arbeitsstelle eine
Verbindung mit der Riickleitung hergestellt
werden. Grenzen an einen Fahrleitungsab-
schnitt mehrere andere Fahrleitungsabschnitte,
so kdnnen weitere Verbindungen erforderlich
werden. Die Anzahl der erforderlichen Riicklei-
tungsverbindungen ist nach den &rtlichen Ver-
héltnissen und dem jeweiligen Schaltzustand
mit dem Bahnbetreiber festzulegen. Es miissen
mindestens zwei Erdungs- und Kurzschlussvor-
richtungen pro ausgeschaltete Schaltgruppe
eingebaut sein.

Bei einschienig isolierten Gleisen muss die
Riickleitungsverbindung an der nicht isolierten
Fahrschiene hergestellt werden. Es sind ggf.
weitere besonderen Anweisungen des Bahnbe-
treibers zu beachten.

Die Verbindung mit der Riickleitung darf auBBer
mit den dafiir bestimmten Einrichtungen der
Anlage z.B. Erdungsschalter, nur mit freigefiihr-
ten Erdungs- und KurzschlieBvorrichtungen
vorgenommen werden.

Uber einen geschlossenen Schalter, der zwei
Schaltgruppen verbindet, darf nur geerdet wer-
den, wenn ervor Ort gegen Offnen gesichert ist.
Ist dies nicht mdéglich, sind beide Schaltab-
schnitte separat zweifach zu erden.
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Zur Verbindung von Stromschienenleitungen mit der Riickleitung, z. B. mit Erdungs-
gerdten, ist sinngemaf zu verfahren.

Bei der Aufhebung der Verbindung muss folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Kontaktstiick vom Fahrdraht l6sen und Erdungsstange mit KurzschlieBseil neben
das Gleis legen.

2. Kontaktstiick von der Fahrschiene l6sen.

9.2.5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder
abschranken

Kénnen Fahrleitungsanlagen in der Nahe der Arbeitsstelle nicht freigeschaltet wer-
den, miissen vor Arbeitsbeginn zusatzliche SicherheitsmaBBnahmen, wie beim
Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender Teile, getroffen werden. Werden die
Abstdnde nach Abschnitt 9.4.2, Tabelle 3 nicht eingehalten, miissen Abdeckungen,
z.B. isolierende Schlauche oder Hindernisse, z. B. Gitter, die unter Spannung ste-
henden Teile abdecken oder abschranken, so dass mindestens ein teilweiser
Schutz gegen Beriihrung von unter Spannung stehenden Teilen der Fahrleitungsan-
lage gegeben ist. Die Abdeckungen oder Hindernisse miissen durch Elektrofach-
krafte angebracht werden.

9.3 Arbeiten unter Spannung
Regelungen (wie zugelassene Arbeitsverfahren und zugelassene Gerate) zum
»Arbeiten unter Spannung® an Oberleitungsanlagen werden dem Unternehmer und

der Unternehmerin durch den Bahnbetreiber vorgegeben.

Arbeiten unter Spannung diirfen nicht alleine durchgefiihrt werden.
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Folgende zwei Arbeitsverfahren sind mit zugelassen Gerdten erlaubt:
 Heranfiihren von Spannungspriifern und Bahnerdungsvorrichtungen,
 Fahrdrahth6henmessung.

Weitere Arbeiten unter Spannung an Fahrleitungen im Bereich tiber AC1000V/
DC 1500V dirfen nicht durchgefiihrt werden.

Fiir Arbeiten unter Spannung an Fahrleitungen (Arbeiten auf Potential) bei Nenn-
spannungen bis AC1000V/DC 1500V gilt folgendes:

An unter Spannung stehenden Fahrleitungen diirfen Elektrofachkrafte, die mit der
Arbeitsweise qualifiziert, vertraut und fiir diese Arbeit geeignet sind, vom isolierten
Standort aus arbeiten, z. B. auf isolierenden Biihnen, auf Holz- oder Kunststofflei-
tern. Im unmittelbaren Arbeitsbereich diirfen keine gefahrdenden Spannungen
durch Beriihren tiberbriickt werden.

Ist ein Arbeiten an unter Spannung stehenden Fahrleitungen vom isolierten Stand-
ort aus nicht moglich, z.B. bei Stromschienen, oder konnen im unmittelbaren
Arbeitsbereich gefahrdende Spannungen durch Beriihren tiberbriickt werden, so
mussen Gegenmafinahmen getroffen werden. Unter Briicken oder in Tunneln ist das
Arbeiten an Fahrleitungen unter Spannung ohne zusatzliche MaRnahmen nicht zu-
lassig, da auf Grund der baulichen Gegebenheiten gefdhrdende Potentialunter-
schiede tberbriickt werden kénnen.

GegenmaBnahmen sind z. B. isolierende Schutzvorrichtungen, isolierte Werkzeuge,
personliche Schutzausriistungen, wie Isolierhandschuhe, isolierender Armschutz,
isolierter Schutzhelm.

Arbeiten unter Spannung sind nur zuldssig, wenn der spannungsfreie Zustand nicht
hergestellt und sichergestellt werden kann, weil sonst der Bahnbetrieb behindert
oder unterbrochen wiirde. Die Behinderung oder Unterbrechung des Bahnbetriebes
darf nicht unwesentlich sein, um diese Art der Arbeiten zu rechtfertigen. Vielmehr
miissen sie in Richtung einer erheblichen Stérung des Bahnbetriebes wirken. Die
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Entscheidung, ob durch das Freischalten an der Arbeitsstelle der Bahnbetrieb be-
hindert oder unterbrochen wird, kann nur vom Bahnbetreiber getroffen werden.

Diese Arbeitsweise kann auch angewendet werden, wenn der in Abschnitt 9.4.2,
Tabelle 3, angegebene Abstand von mindestens 1,0 m nicht eingehalten werden
kann. An der Arbeitsstelle miissen gute Sichtverhaltnisse herrschen.

9.4  Arbeiten in der Ndhe unter Spannung stehender Teile

9.4.1 Allgemeines

Arbeiten in der Ndhe von unter Spannung stehenden Teilen der Fahrleitungsanlage
sind Arbeiten in der Umgebung der Fahrleitungsanlage, bei denen die Moglichkeit
besteht, mit Kérperteilen oder Gegenstanden den Sicherheitsabstand zu
unterschreiten.

Bevor Arbeiten an Fahrleitungsanlagen in der Ndhe unter Spannung stehender Teile
vorgenommen werden, ist zu priifen, ob es zweckmafiger ist, den spannungsfreien
Zustand dieser Teile her- und sicherzustellen.
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Sicherheitsmainahmen gegen Gefahren durch unter Spannung stehende Teile der Fahrleitungsanlage

Tabelle 3 Schutzabstdnde

Besonderheiten und Unterschiede abhangig von der Nennspannung und Betrieb

bis AC 1000V/DC 1500V

Ausnahme: Abstand zu Stromschienen

Wird in der Nahe von unter Spannung stehenden Strom-

schienen gearbeitet, braucht der Abstand von 1,0 m nicht

eingehalten zu werden, wenn:

e die Arbeiten von Elektrofachkraften oder elektrotechnisch
unterwiesenen Personen durchgefiihrt werden und

e die Stromschiene von unten von den Stromabnehmern
bestrichen wird und die nicht bestrichenen Seiten mit
vollwandigen Hindernissen aus isolierendem Werkstoff
verkleidet sind.

Durch diese Hindernisse ist ein hinreichender Schutz

gegen direktes Beriihren in der Regel gegeben, wenn

e bei Arbeiten auf der gleisabgewandten Seite der Strom-
schienen ein Abstand von 0,5 m eingehalten wird, und

e bei Arbeiten im Gleis der Bereich zwischen Stromschie-
ne und der neben der Stromschiene liegenden Fahr-
schiene nicht betreten wird, und

¢ Arbeitsgerdte verwendet werden, mit denen die Strom-
schiene nicht unbeabsichtigt und ungewollt beriihrt
oder mit denen keine Spannung verschleppt werden
kann. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten,
muss vor Beginn der Arbeiten eine geeignete Abde-
ckung durch Elektrofachkrafte oder elektrotechnisch
unterwiesene Personen an der Stromschiene ange-
bracht werden. Fiir Arbeiten in der Ndhe von Strom-
schienen, die nicht von unten bestrichen werden, sind
je nach Art des Systems sinngemaf3e Festlegungen vom
Anlagenbetreiber zu treffen.

tiber AC 1kV/DC 1,5 kV bis AC
30kV
Schutzabstandvon 1,5 m

Abweichend gilt: Fiir Bahn-
stromleitungen bis 110kV am
Gestdnge oder Seilen der Ober-
leitung ist ein Schutzabstand
von 2,0 m notwendig.

Dabei gilt:

Alle Arbeiten in der Ndhe von
unter Spannung stehenden
Teilen sind nur von Elektrofach-
kraften, elektrotechnisch unter-
wiesenen Personen oder bahn-
technisch unterwiesenen
Personen auszufiihren.

Elektrotechnische Laien diirfen
grundsatzlich keine Arbeiten in
der Ndhe unter Spannung ste-
hender Teile durchfiihren und
sich auch nicht eigenverant-
wortlich im nichtoffentlichen
Bereich von elektrifizierten
Bahnen aufhalten.
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Die Einhaltung der Schutzabstande ist auch beim Bewegen von Lasten, bei der Vor-
beifahrt elektrischer Triebfahrzeuge an der Arbeitsstelle oder wenn Personen sich
Stromabnehmern ndahern kénnen, sicherzustellen, insbesondere beim Schwenken
liber Nachbargleise.

9.4.3 Arbeitsmaschinen

Arbeitsmaschinen, z.B. Krane, Erdbaumaschinen diirfen, wenn sie mit der Riicklei-
tung verbunden und durch technische Vorrichtungen in der Bewegung und Aus-
legung begrenzt sind, unter Spannung stehenden Fahrleitungen bis 15kV bis auf
0,3 m, bei Spannungen {iber 15kV bis 30 kV bis auf 0,5 m gendhert werden. Zu die-
sem Wert ist noch ein Zuschlag fiir ein unkontrolliertes Bewegen zu beriicksichtigen
(z.B. Nicken der Arbeitsmaschine bei Lastauf-/abnahme). Der Zuschlag ist in Ab-
hangigkeit von den technischen Parametern der Arbeitsmaschine festzulegen. Fiir
im Gleis fahrende Arbeitsmaschinen gilt ein Richtwert von 0,3 m.

Sind bei Nennspannungen bis AC1000V/DC 1500V technische Vorrichtungen zur
Begrenzung der Auslegung und Bewegung nicht vorhanden, miissen die Maschi-
nenteile, die die Fahrleitung beriihren kénnen, isolierend verkleidet sein.

Wenn Versicherte bei Arbeiten angeschlagene Lasten beriihren oder handisch fiih-
ren, sind abhdngig von der Spannungshdéhe, die Einhaltung der Abstdande nach der
vorstehenden Tabelle 3 sicherzustellen.

Bei Nennspannungen bis AC1000V/DC 1500V diirfen Arbeiten in der Ndhe unter
Spannung stehender Teile der Fahrleitung auch nach Abschnitt 9.3 ausgefiihrt
werden.

Besteht wahrend der Arbeit die Gefahr der Verwechslung der Arbeitsstelle mit unter

Spannung stehenden Bereichen, sind die Grenzen des Arbeitsbereiches zu kenn-
zeichnen. Die Mainahmen sind mit dem Anlagenbetreiber festzulegen.
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9.4.4 Verringern des Abstandes in Ausnahmefillen bei Spannungen
tiber AC1kV/DC1,5kV

Fiir Oberleitungen liber AC1kV/DC1,5kV ist im Ausnahmefall das Verfahren ,Arbei-
ten auf Isolatorlange” zuldssig.

Kénnen bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen benachbarte unter Spannung stehen-
de Teile der Oberleitung nicht freigeschaltet werden, weil sonst der Bahnbetrieb
behindert oder unterbrochen wiirde, so darf der Abstand von 1,5m in Ausnahmefal-
len hochstens bis auf Isolatorlange unterschritten werden. Isolatorlange ist die Bau-
lange von etwa 0,75 m eines herkdmmlichen Porzellanisolators einschlieBlich sei-
ner Kappen und der hieran angebrachten Armaturen, z.B. Keilendklemmen. Das
Verfahren ist zuldssig, wenn alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

 Die Arbeiten dirfen nur durch Elektrofachkrafte oder erfahrene elektrotechnisch
unterwiesene Personen und unter deren Beaufsichtigung je Arbeitsstelle durchge-
filhrt werden.

* Es muss eine Bestdtigung des Bahnbetreibers vorliegen, dass fiir die Dauer der
Arbeiten benachbarte unter Spannung stehende Teile nicht freigeschaltet werden
kdnnen. Die Bestatigung ist schriftlich festzuhalten.

o Es diirfen nur Gerdte, Werkzeuge und Bauteile verwendet werden, bei deren Ge-
brauch eine gefahrliche Anndherung an unter Spannung stehende Teile vermie-
den werden kann.

o Ausreichende Sicht, z.B. durch blendfreie Beleuchtung.

« Ein sicherer Stand, z.B. auf einer Arbeitsbiihne muss gegeben sein.

ACHTUNG: Leitern bieten fiir diese Tatigkeiten keinen sicheren Stand.

* Am Isolator selbst und seinen Armaturen darf nicht gearbeitet werden.

Weitere Bedingungen kdnnen durch den Anlagenbetreiber festgelegt werden.
Solche Arbeiten sind auf begriindete Ausnahmen zu beschranken.

Die Behinderung oder Unterbrechung des Bahnbetriebes darf nicht unwesentlich
sein, um die Art der Arbeiten zu rechtfertigen. Vielmehr miissen sie in Richtung
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einer Storung des Bahnbetriebes wirken. Die Entscheidung, ob durch das Freischal-
ten an der Arbeitsstelle der Bahnbetrieb behindert oder unterbrochen wird, kann
nurvom Bahnbetreiber getroffen werden. Arbeiten an Fahrleitungsanlagen bis auf
Isolatorldnge zu unter Spannung stehenden Teilen der Fahrleitung kdonnen erforder-
lich sein, um z.B. bei Stérungen den Betrieb auf einem nicht gestdrten Nachbar-
gleis weiter aufrechterhalten zu kénnen.

Das Verfahren sollte nicht im freien Raum angewendet werden, weil dort nicht si-
cher gemessen werden kann.

Jedem der aus Sicherheitsgriinden Bedenken hat, diese Arbeiten auszufiihren,
muss die Moglichkeit gegeben werden, diese Bedenken unmittelbar dem Arbeits-
verantwortlichen mitzuteilen. Dieser muss die Sachlage untersuchen und erforder-
lichenfalls die Entscheidung einer fachlich vorgesetzten Stelle herbeifiihren.

Der Bahnbetreiber, der allein entscheiden kann, ob aus Griinden des Bahnbetrie-
bes benachbarte Fahrleitungen freigeschaltet werden kénnen oder nicht, muss die
Griinde dem betriebsfremden Unternehmen bestéatigen. Es geniigt nicht die miind-
liche Erklarung z.B. eines Fahrdienstleiters, dass man wegen der Zugfolge nicht
freischalten kann. Die Bestatigung ist bei Arbeiten durch betriebsfremde Unterneh-
men schriftlich festzuhalten, ansonsten geniigt auch ein nachpriifbares Festhalten
der Bestdtigung mit Sprachaufzeichnung oder Sprachspeicher.

Jede einzelne Arbeitsstelle, an der bis auf Isolatorlange gearbeitet wird, muss von
einem an dieser Stelle sich befindenden Aufsichtfiihrenden, der die Arbeiten kennt
und schon selbst durchgefiihrt hat, standig beaufsichtigt werden.

Konnen Arbeitspldtze nicht als Einheit betrachtet werden, weil sie weit voneinander
entfernt liegen, z.B. Benutzung mehrerer Oberleitungsmontagefahrzeuge oder
schienenfahrbaren Leitern, kénnen sie nicht mehrvon einem einzigen Aufsichtfiih-
renden beaufsichtigt werden.
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Dieser Aufsichtfilhrende ist in der Regel nicht identisch mit dem auf der Baustelle
tatigen Arbeitsverantwortlichen. Bei kleinen Gruppen kann die Aufgabe jedoch vom
Arbeitsverantwortlichen wahrgenommen werden.

9.5 Riickleitung

Die durchgehende Verbindung der als Riickleitung fiir den elektrischen Strom die-
nenden Fahrschienen darf nicht unterbrochen werden. D.h., vor den Arbeiten am
Oberbau, z.B. Schotterbett, Schwellen, Schienen, bei welchen die Riickleitung
unterbrochen wird, ist dafiir zu sorgen, dass eine ausreichende Verbindung fiir den
Riickstrom bestehen bleibt.

Die erforderlichen MaRnahmen sind bereits bei der Planung der Arbeiten vor Bau-
beginn festzulegen

9.6 Arbeiten an Masttrennschaltern iiber AC 1kV/DC 1,5 kV

Bei Arbeiten an oderin der Nahe von Masttrennschaltern miissen diese wahrend
der Durchfiihrung der SicherheitsmaBnahmen in geschlossener Stellung (Stellung
~EIN“) sein. Auf Masten mit ge6ffnetem Schalter (Stellung ,,AUS*) diirfen keine
Arbeiten begonnen werden. Machen Arbeiten am Schalter selbst, ein Offnen des
Schalters wahrend der Arbeiten erforderlich, so ist dies nach Abschluss der Siche-
rungsmaBBnahmen zuldssig.

Bei mechanisch gestorten Schalterantrieben kann vom oben genannten Arbeitsab-
lauf abgewichen werden.
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10 Korrosionsschutzarbeiten

Bei Korrosionsschutzarbeiten sind umfassende SchutzmaBnahmen vorzusehen.
Die Schutzma3nahmen miissen auf Grund einer Gefahrstoffermittlung und Gefdhr-
dungsbeurteilung durch den Unternehmer oder der Unternehmerin getroffen wer-
den. Die Versicherten sind anhand einer Betriebsanweisung iiber die Schutzmaf3-
nahmen, z. B. Atemschutz, Arbeitshygiene, zu unterweisen.

Eventuell erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge ist vor Aufnahme der Tatigkeit
zu veranlassen.

Stahlgittermasten haben in der Vergangenheit Korrosionsschutzbeschichtungen
erhalten, deren Inhaltsstoffe heute bei Instandhaltungs-, Demontage- und Ver-
schrottungsarbeiten zu Arbeits- und Gesundheitsschutzproblemen fiihren kénnen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beschichtungsmaterialien:

» Bleimennigehaltige Grundbeschichtungen und bleipigmentierte
Deckbeschichtungen

o zinkchromathaltige Beschichtungen

» Asbesthaltige Lacke

o Teer- bzw. Teer-Expoxidharz-Beschichtungen

Werden solche Altbeschichtungen im Zuge von Korrosionsschutzarbeiten durch
Strahlen, Biirsten oder Abkratzen abgetragen, ist fiir die Versicherten von einer Ex-
position gegeniiber den darin enthaltenen Gefahrstoffen auszugehen.

Werden bei Demontage- oder Verschrottungsarbeiten Brennschneidarbeiten an
beschichteten Masten durchgefiihrt, ist mit einer Gefahrstoffbelastung durch Zer-

setzungsprodukte des Bindemittels und der anderen Inhaltsstoffe zu rechnen.

Bei diesen Arbeiten sind Schutzmafinahmen im Rahmen einer Gefdhrdungsbeurtei-
lung nach Gefahrstoffverordnung festzulegen.
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Anhang 1

Literaturverzeichnis

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlagigen Vorschriften
und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle:
Buchhandel und Internet: z. B. www.gesetze-im-internet.de

o Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

« Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

o Arbeitsstittenverordnung (ArbSté&ttV)

« Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

o Gesetz iiber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt
(Produktsicherheitsgesetz — ProdSG)

 Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung

personlicher Schutzausriistungen bei der Arbeit

(PSA-Benutzungsverordnung — PSA-BV)

PSA-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/425)

StrafRenverkehrs-Ordnung (StVO)

StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO0)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Eisenbahn-Signalordnung (ESO)

 Verordnung iiber den Bau und Betrieb der Stralenbahnen
(StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung — BOStrab)
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2. Vorschriften, Regeln und Information fiir Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:
Bei lhrem zustdndigen Unfallversicherungstrdger
und unter wvw.dguv.de/publikationen

DGUV Vorschriften

« DGUV Vorschrift 1,,Grundséatze der Pravention*

« DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*
e DGUV Vorschrift 38 und 39 ,,Bauarbeiten®

e DGUV Vorschrift 77 und 78 ,,Arbeiten im Bereich von Gleisen*

DGUV Grundsdtze
» DGUV Grundsatz 308-008 ,,Ausbildung und Beauftragung der Bediener
von Hubarbeitsbiihnen®

DGUV Regeln

o DGUV Regel 101-024 ,,Sicherungsmafinahmen bei Arbeiten im Gleisbereich
von Eisenbahnen*

» DGUV Regel 103-005 ,,Einsatz von Steigbolzen und Steigbolzengangen*

o DGUV Regel 103-011,,Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen
und Betriebsmitteln*

» DGUV Regel 112-198 ,,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen
gegen Absturz“

» DGUV Regel 112-199 ,,Retten aus Hohen und Tiefen mit personlichen
Absturzschutzausriistungen*

« DGUV Regel 112-993 ,,Benutzung von Kopfschutz*
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DGUV Informationen

DGUV Information 201-021,,Sicherheitshinweise fiir Arbeiten im Gleisbereich
von Eisenbahnen*

DGUV Information 201-051,,Arbeiten an Bahnanlagen im Gleisbereich von
Eisenbahnen*

DGUV Information 203-033 ,,Ausdstarbeiten in der Ndhe elektrischer
Freileitungen“

DGUV Information 204-006 ,,Anleitung zur Ersten Hilfe“

DGUV Information 204-007 ,,Handbuch zur Ersten Hilfe*

DGUV Information 204-011,,Erste Hilfe — Notfallsituation: Hingetrauma“
DGUV Information 208-016 ,,Handlungsanleitung fiir den Umgang mit

Leitern und Tritten*

DGUV Information 208-019 ,,Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbiihnen*
DGUV Information 212-016 ,,Warnkleidung*

DGUV Information 212-515 ,,Personliche Schutzausriistungen“

DGUV Information 214-055 ,,Sonstige Tatigkeiten im Eisenbahnbetrieb“

DGUV Information 214-072 ,,Gefdhrdungs- und Belastungs-Katalog — Arbeiten
im Bereich von Oberleitungsanlagen*

DGUV Information 240-410 ,,Handlungsanleitung fiir die arbeitsmedizinische
Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 41,,Arbeiten mit
Absturzgefahr*
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Normen

Bezugsquelle:
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin

DIN VDE 0105-100:2015-10

Betrieb von elektrischen Anlagen, Teil 100: Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0105-103:2014-10

Betrieb von elektrischen Anlagen, Teil 103: Zusatzfestlegungen fiir Bahnen

DIN EN 50119; VDE 0115-601:2014-01

Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen (Oberleitungen fiir den elektrischen
Zugbetrieb)

DIN EN 50122-1; VDE 0115-3:2017-10

Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit, Erdung und Riickleitung —

Teil 1: Schutzmafnahmen gegen elektrischen Schlag

DIN EN 50122-2;VDE 0115-4:2011-09

Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit, Erdung und Riickleitung

Teil 2: SchutzmaBnahmen gegen Streustromwirkungen durch Gleichstrombahnen
DIN EN 1SO 20471:2017-03

Hochsichtbare Warnkleidung — Priifverfahren und Anforderungen

DIN EN 341:2011-09

Personliche Absturzschutzausriistung — Abseilgerdte zum Retten

DIN EN 353-1:2018-03

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Mitlaufende Auffanggeréte ein-
schlieBlich einer Flihrung — Teil 1: Mitlaufende Auffanggerdte einschlieflich fester
Fiihrung

DIN EN 353-2:2002-09

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Teil 2: Mitlaufende Auffanggerate
einschlieBlich beweglicher Fiihrung

DIN EN 354:2010-11

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Verbindungsmittel
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DIN EN 355:2002-09

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Falldampfer

DIN EN 358:2017-04

Personliche Schutzausriistung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinde-
rung von Abstiirzen - Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
oder zum Riickhalten

DIN EN 360:2017-06

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Hohensicherungsgerate

DIN EN 361:2002-09

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Auffanggurte

DIN EN 362:2008-09

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Verbindungselemente

DIN EN 363:2016-05

Personliche Absturzschutzausriistung — Personliche Absturzschutzsysteme

DIN EN 364:1993-02

Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Priifverfahren

DIN EN 365:2004-12

Personliche Schutzausriistung zum Schutz gegen Absturz — Allgemeine Anforde-
rungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelméRige Uberpriifung, Instand-
setzung, Kennzeichnung und Verpackung



4, Sonstige Veroffentlichungen

Bezugsquelle:
BEKA, Internet: » www.beka.de

« VDV-Schrift 580

Isolierte Hubarbeitsbiihnen fiir Arbeiten an Oberleitungsanlagen bis DC 1500V
e VDV-Schrift 714

Leitlinien fiir die Beurteilung der Betriebstauglichkeit in Verkehrsunternehmen

Bezugsquelle:
Verkehrsblatt-Verlag, Internet: » www.verkehrsblatt.de

« RSA
Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafen
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erw. Rohbauarbeiten - Vor-Ab-Maßnahme Südfassade:
Positionen W-D-U-09 und W-D-U-09


Stb.—Dachdecke,
Achsen 6a-3a Dicke h = 18 cm,

Achsen 3a—1 Dicke h = 25 cm,
(ggf. lIsokorb in Achse 5A)
Stb.-Unterzug, b/h = 40/70 cm (inkl. Decke), C35/45

Stb.-Kragstiitzen, a/b = 40/40 cm, C30/37
Stb.-Einzelfundament, a/b/h = 150/250/80 cm, C25/30
Fischer Trapez 150/280, t = 1,00 mm, Positivlage,

o. glw. (Vorbemessung, finaler Nachweis durch Hersteller)

Stb.—Satteldachbinder, 035/45,
First b/h = 30/120 cm, Traufe b/h = 30/100 cm

Spannbeton—Satteldachbinder, C35/45,
First b/h = 30/120 cm, Traufe b/h = 30/100 cm

Abfangtrdger Trapezblech, HEA 100, S235
(oberhalb von Pos. W-D-U10 anzuordnen)

Abfangtrdger fir W-D-U09, HEA 120, S235
Stb.-Kragstiitze, a/b = 40/40 cm, C35/45
Stb.-Kragstiitze, a/b = 40/40 cm, C35/45

Stb.-Einzelfundament, a/b/h
(unterhalb der Sohlplatte)
Stb.-Einzelfundament, a/b/h = 125/250/80 cm, C25/30

Stb.—Frostschiirze unter den AuBenwdnden

nicht unterkellerter Bereiche, b = 50 cm, C25/30
(nicht tragend, Hohe gemdB Forderung
Baugrundqutachter fiir Frostfreiheit)

125/250/80 cm, C25/30

AuBenwand Attikaelement (zwischen Achsen Az und A)

Dicke h = 15 cm, C30/37,

Auflagerung auf Einzelkonsolen der Stb.-Stiitzen Pos. U-E-S01,
(horizontale Halterung iiber Anbindung an Stb.-Randtrdger

Pos. U-D-U04 und Stb.-Stiitzen Pos.U-E-S01 (R90)

AuBenwandelemente siehe Positionsubersicht

der statischen Berechnung

in

Alle Stahlbauteile mit Brandschutzbekleidung

innerhalb der statischen Berechnung

(Dacharbeitsstdnde ohne Brandschutzanforderung)

Planverweise

Dacharbeitsstdnde und Dachdecke

P-01

Decke uber Erdgeschoss

P-02

Decke iiber Untergeschoss

P-03

Griindung

P-04

nicht tragende Wand

Stahlbeton, neu

____ Stahlbeton, Bestand

A Mauerwerk, neu

7z Mauerwerk, Bestand

T HRB — Wand
Baustoffe siehe Statik

Bauvorhaben:

Bauherr:

Erweiterung Betriebshof Dohren

USTRA Hannover VB AG

Positionsplan:

Schnitte

Datum:  16.06.2025 | gezeichnet:

Mes

GroBe: AO MaBstab:

1:100
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2022-2273
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erw. Rohbauarbeiten - Vor-Ab-MalRnahme Sudfassade:
Schnitt B-B Positionen W-D-U-09 und W-D-U-09
‘!’ 8.30 ‘!!2§%>
T T T
| ad)  (Az3 Az2 QQD B (A=UOY, here Trdger Arbeitsebene, HEA 100, S235 M=D—DQ 1
1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.30 2.80 1.95 A-U02)" Hshenausgleichsprofile, HEA 100, $235
(im Bereich der Treppen wie Pos. A-U02)
A-U03 Abfangtrdger Arbeitsebene, HEA 180, S235
(im Bereich UFD mit Spannweite 7,40 m) M=D-U01
A-U04 Kragtrdger Arbeitsebene, HEA 140, S235 M—-E—-SO1
i T A-U05 Trdger Arbeitsebene Bereich UFD, HEA 100, S235 M-G-F01
D009 A-U06 Abfangtrdger Arbeitsebene Achsen 4.1-7.1, HEA 240, S235 W-D—-U01
| A-UQ07 Abfangtrdger Arbeitsebene Achsen 4.1-7.1, HEA 160, S235
- W-D-U02
+ (U=D-U02) e —— e———— A-U08) Abfangtrdger Arbeitsebene, HEA 140, S235 —
(U-E-S01) ‘ ] U—-E=S01 7 W-D-U10) A-U09 Trdger an Arbeitsebene, HEA 100, S235 W—D—U04
N pul . _ (im Bereich der Treppen wie Pos. A-U02)
praryo | /| Mg LN Bigharennt /|| Wortungs A-U10 ?bfongtrdger Arbeitsebene, HEA 180, $S235 ) W_D—U0o
‘ ‘ ‘ | " (A-U02) im Bereich der Treppen nicht erforderlich
A-U03 ::} A-U01 [:: (A-U05) A-U08 [j A-U09
J :2 ] ‘ . A-S01 Kragstitze Arbeitsebene, HEA 160, S235 W—D—U10
____;%%%% , - — : (biegesteifer Anschluss an Stb.-Decke) ESoT
| > T T U-U-D01) Stb.-Decke (Ortbeton), h = 18 cm, C30/37
A-U04)
~ (A-U06 (A-U07) (A-u04) (A-U10) (auch Decke liber Lager Achsen 12-13) W-E-502
S|l a=so1) (Ason) U-U-U01) Stb.-Unterzug (Ortbeton), b/h = 30/45 cm (inkl. Decke), C30/37 (W-E-S02.1) wie-W-E-S02
i ’2:% U-D-U01) Fischer Trapez 150/280, t = 1,00 mm, Positivliage o. glw. W—G—F01
== U-U-D01) (Vorbemessung, finaler Nachweis durch Hersteller)
NS . I N = o I U-D-U02) Stb.-Pultdachbinder, C35/45, W-G-F02
L] Z = First b/h = 30/120 cm, Traufe b/h = 30/100 cm W—G—F03
U-U-U01 . U-D-U04) Stb.-Randtrdger, b/h = 20/50 cm, C35/45
‘ ‘wie —0=001 gl U-E-S01) Stb.—Kragstiitzen, a/b = 50/50 cm, C35/45
U-U-S01) Stb.-Stiitze (Ortbeton), a/b = 30/30 cm, C30/37 0o
L__ — ‘\ | /‘ — . 057 0000000 U-U-S02) Stb.-Stiitze (Ortbeton), a/b = 30/30 cm, C30/37
T
(U=G=501) /// \\ // \\\ ;Zc U-G-S01) Stb.-Sohlplatte, h = 35 cm, C30/37
I I I \/ I I
U-U-S02 U-U-S01 U-U-S02
| Hal lenverbreiterung | Reparaturhalle (Bestand)
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